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1 Allgemeine Grundlagen 
Alle Entscheidungen, soweit sie nicht im Rahmen der Eigen- Unabhängig davon kann ein Parlament aber jede andere 
tumsverfügbarkeit von Einzelnen getroffen, werden von poli- Sachentscheidung zu seiner eigenen machen und damit alle 
tischen Gremien gefällt bzw. die dafür notwendigen Voraus- anderen Gremien und Organe auf der jeweils gleichen Ebene 
setzungen geschaffen. Die Verwaltung ist allein ein Ausfüh- binden. Die Parlamente sind die höchste Entscheidungs- 
rungsorgan politischer Gremien, d. h. der auf der jeweiligen kraft. Ihre Voten können nur aufgehoben werden von 
Ebene bestehenden Parlamente und der in deren Auftrag Gerichten, wenn diese eine Unrechtmäßigkeit feststellen. 
handelnden Regierungen, die auf kommunaler Ebene andere 
Bezeichnungen tragen (z. B. Magistrat, Senat, Kreisausschuß 
usw.). In sehr kleinen Gemeinden oder in den Ortsbeiräten 
sind keine „regierendenu Gremien, sondern nur Einzelperso- 
nen (Bürgermeister, Ortsvorsteher U. ä.) bestimmt. 

Je nach Kommunalverfassung, die für jedes Bundesland 
gesondert gilt, können die genaue Form und die gewählten 
Bezeichnungen voneinander abweichen. Ein gravierender 
Unterschied besteht zwischen den Bundesländern, in denen 
es eine zentrale Person gibt, die der Regierung, also z. B. dem 
Magistrat, und der Verwaltung vorsteht (Bürgermeister), 
und denen, in denen sich dieses zwei teilen, z. B. neben dem 
Bürgermeister dann Gemeinde- oder Stadtdirektor genannt. 

Im einzelnen sind die verschiedenen Aufgabenbereiche klar 
definiert: 
- Parlamente 
Die Mitglieder des Parlaments werden vom Volk über Listen 
(in der Regel als Parteien) gewählt (Verhältniswahl, d. h. pro- 
zentuale Verteilung je nach Stimmen der Parteien). Einzelbe- 
werbungen haben höchstens im kommunalen Raum eine 
Chance, als Direktwahl durchzukommeii (d.h. mit einer 
besonders hohen Stimmzahl, die auch ohne Zugehörigkeit 
zu einer Liste zum Einzug ins Parlament führt). Auf Landes- 
und Bundesebene sind die Parlamentarier vollberuflich tätig, 
auf kommunaler Ebene sind sie es nicht, sondern erhalten 
nur Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen. 

Die Parlamente können Beschlüsse jeder Art fassen (soweit 
mit den jeweils geltenden Rahmenbedingungen, Bundes-, 
Landes- oder Kommunalverfassung in Illici-cinstimmung) 
sowie Gesetze und auch die Rahmenbedingungen auf ihrer 
Ebene verändern. Beschlüsse können allgemeingültige Wir- 
kung von Dauer haben (Gesetze auf Landes- und Bundese- 
bene bzw. die Satzungen auf kommunaler Ebene, die eine 
gleiche Funktion haben) oder für einen Fall gelten. 

Bestimmte Aufgaben sind den Parlamenten grundsätzlich 
zugeordnet. Zum einen sind das die allgemeinen Rahmenbe- 
dingungen (Gesetze, Satzungen), zum anderen die Verab- 
schiedung des Haushaltes für jedes Jahr sowie der Nach- 
tragshaushalte. Darüberhinaus müssen je nach geltender 
Verfassung weitere Aufgaben von den Parlamenten über- 
nommen werden, 2.B. bestimmte Stellenbesetzungen, Aus- 
schreibungen, Einzelausgaben ab einer bestimmten Höhe, 
Wahl und Abwahl der Regierung. 

Ortsräte oder -beiräte, die in vielen Stadtteilen oder Gemein- 
deteilen bestehen, sind keine wirkliche, politische Institu- 
tion. Sie sollen Bürgernähe schaffen, repräsentieren aber 
keine politisch eigenständige Einheit. In der Regel be- 
schränkt sich ihre Tätigkeit auf eine Beratung des Gemeinde- 
parlamentes, allerdings kann ihr Einfluß durch die Ortsver- 
bundenheit und durch einflußreiche Lokalpolitiker, die auch 
im Gemeindeparlament sitzen, groR sein. 

- Regierungen 
Das Parlament wählt die Regierungen. Sie sind auch auf 
Kreis- und Gemeindeebene mindestens teilweise hauptamt- 
lich tätig. Ihre GröRe richtet sich nach der Größe des Kreises 
bzw. der Gemeinde. Viele Städte ab einer bestimmten Gröi3e 
(auch das regelt die Kommunalverfassung, übliche Grenze 
sind 50000 Einwohner) haben einen den Kreisen gleichen 
Verwaltungsaufbau, übernehmen Aufgaben, die sonst den 
Kreisen zufallen, und sind nur teilweise oder gar nicht in den 
Kreis, in dem sie liegen, eingebunden. 

Die Regierungen füllen den Rahmen aus, den das Parlament 
steckt. Das können zum einen die GesetzeISatzungen oder 
der Haushaltsbeschluß sein, der mit Verordnungen, An- und 
Zuweisungen ausgefüllt ist. Das können aber auch Einzelbe- 
schlüsse des Parlamentes zu Sachfragen sein, die dann die 
Regierung auszuführen hat. Jede Angelegenheit, die von der 
Regierung aufgegriffen wird, kann das Parlament wieder an 
sich ziehen und neu entscheiden. Ebenso kann es der Regie- 
rung Arbeitsaufträge erteilen. In der politischen Praxis ist 
dieser ProzeR jedoch kaum verspürbar, da durch Fraktions- 
zwänge die jeweils Regierenden auf die Zustimmung der Par- 
lamentsmehrheit setzen können, da sie in den Parteien, die 
dort die Mehrheit stellen, entscheidende Funktionen einneh- 
men (z. B. Bürgermeister und Vorsitzender der Partei, die die 
Mehrheit stellt). 

- Ausschüsse 
Das Parlament bildet Ausschüsse, in denen die Parteien in der 
Regel in gleicher Stimmverteilung Sitze einnehmen, jedoch 
jeweils mit weniger Personen. Die Ausschüsse werden dauer- 
haft oder, in selteneren Fällen, für bestimmte Anlässe (Vorbe- 
reitung von Handlungen, Untersuchungsausschüsse usw.) 
gebildet, jeweils für konkrete Sachthen~en. Je kleiner die Pjr- 
lamente, desto geringer auch die Zahl der Ausschüsse, d. h. 
verschiedene Themen werden zu einem Ausschuß verknüpft. 
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Die Ausschüsse dienen keiner Beschlußfassung, sie bereiten 
die Beschlußfassung durch das Parlament vor. Das Parla- 
ment kann Sachfragen in die Ausschüsse verweisen, von 
denen sie dann wieder zur weiteren Beratung bzw. Beschlug- 
fassung ins Parlament eingebracht werden. Je stärker ein 
Fraktionszwang wirkt (auf Kreis-, Landes- und Bundes- 
ebene fast uneingeschränkt) desto sicherer ist die Annahme 
einer Ausschußvorlage durch das Parlament, da dort zwar 
auch andere I'ersonen abstimmen, aber die gleiche Partei 
bzw. Koalition die Mehrheit hat. Da in den Ausschüssen aber 
oft eine intensivere Diskussion möglich ist, haben Sachargu- 
mente hier teilweise eher eine Chance, Entscheidungen zu 
beeinflussen. 

Auf Bundes- und Landesebene sitzen nur Parlamentsii~it~lie- 
der in den Ausschüssen. Die Kommunalverfassungen der 
Lander regeln, o b  auf kommunaler Ebene auch Nichtparla- 
mentarier von den Parteien entsandt werden können. Das ist 
in einigen Ländern der Fall und bedeutet eine wichtige Mög- 
lichkeit, Sachverstand einzubinden. Andernfalls wären 
Experten nur als Berater zu laden und hätten kein echtes Mit- 
bectimn~ui~gsrecht. 

- Verwaltung 
Die Verwaltung ist Ausführungsbehörde der jeweiligen 
Regierung, teilweise auch der Regierungen höherer Ebene 
(SO sind die oft nur für kleine Gebiete zuständigen Straßen- 
ämter Behörden des Landes oder gar des Bundes, die Regie- 
rungspräsidenten Behörden des Landes, etliche Behörden 
auf Kreisebene gehören zur Landesverwaltung, die jedoch 
auch Kreisstellen hat). Je nach Landes- bzw. Kommunalver- 
fassung kann die Aufteilung der Zuständigkeiten vor allem 
zwischen Land und Kreis sogar unterschiedlich sein. Die 
Unterschiede dieser Aufteilung sind aber nur von formellem 
Interesse, wichtiger ist der tatsächliche Entscheidungsspiel- 
raum. Grundsätzlich hat eine Verwaltung keine eigene Ent- 
scheidungsgewalt, sie hat die Beschlüsse und Anordnungen 
der Regierung (die diese wiederum vom Parlament auferlegt 
bekommt oder in dessen Rahmenbedingungen erarbeitet) 
auszuführen. Je nach Formulierung kann es dabei einen 
Ermessensspielraum geben, innerhalb dessen die Verwaltung 
bzw. die einzelnen Personen ihre Entscheidungen treffen 
können. Da diese Entscheidungen in der Regel gegenüber 
Außenstehenden gefällt werden (z. B. Antragstellern wie Fir- 
men, Vereine, Gruppen, Einzelpersonen), können die jeweils 
Betroffenen die Ubereinstimmung der Verwaltungsentschei- 
dung durch Diei~staufsichtsbeschwerde oder Klage vor 
einem Verwaltungsgericht überprüfen lassen. 

Die Gliederung einer Verwaltung (Ministerien, Dezernate, 
Abteilungen, Ainter usw.) ähnelt in der Regel der Aufteilung 
der I'arlamentsausschüsse. 

Die tatsächliche Entscheidungsvollmacht der Verwaltung ist 
in den Jahren ihrer Existenz ständig gestiegen. Das liegt zum 
einen an der immer stärkeren Durchsetzung der Verwaltuilg 
mit Mitgliedern der jeweiligen Partei, in der hochgestellte 
Verwaltungsbeamte häufig auch einflußreiche Funktionen 
einnehmen und so ihre Verwaltungsentscheidungen auch 
parlamentarisch absichern können. Zum anderen sind die 
hauptan~tlichen Verwaltungsangestellten den Politikern 

informell oft derart überlegen, daß sich diese den Verwal- 
tungsentscheidungen oft nur anschließen können. Eine Ver- 
waltung von der Richtigkeit einer Idee oder Planung zu über- - 
zeugen, ist oft wirksamer als die politische Arbeit. 

- Fachbehörden 
Etlichen Verwaltungen, vor allem auf Landes- und Bundes- 
ebene, sind Fachämter angegliedert. Sie treffen keine Ent- 
scheidungen, sondern dienen der Beratung und wissen- 
schaftlichen Grundlagenermittlung im jeweiligen Bereich. 

- Genehmigungsbehörden 
Die Genehmigungsbehörden nehmen eine Sonderstellung 
ein. Viele der Entscheidungen eines IJarlaments, einer Regie- 
rung oder einer Verwaltung werden von Genehmigungsbe- 
hörden auf die formelle Richtigkeit überprüft. Das betrifft 
vor allem die kommunalen Gremien (Gemeinden, Kreise), 
die von Landesbehörden auf Kreis- oder Bezirksebene in 
ihren Handlungen überprüft werden. Die Genehmigungsbe- 
hörden nehmen mit ihren Entscheidungen eine ähnliche Stel- 
lung ein wie ein überprüfendes Gericht, angerufen z. B. von 
einem Betroffenen. Es wird nur die jeweils formelle Stimmig- 
keit überprüft. Dazu kann auch das Verfahren einer Abwä- 
gung gehören, nicht jedoch deren Ausgang, wenn alle Anre- 
gungen in den Diskussionsprozeß aufgenommen worden 
sind. 

- Bürgerbeauftragte, Petitionsausschüsse usw. 
Auch wenn grundsätzlich alle Ausschüsse, Gremien und Ver- 
waltungsteile auch gegenüber schriftlichen und mündlichen 
Eingaben offen sind (mindestens über die dort sitzenden Per- 
sonen), haben einige Parlamente oder Verwaltungen beson- 
dere Personen oder Gremien gebildet, die den Kontakt zu 
den Bürgern suchen sollen. Zum Teil geht auch den Parla- 
mentssitzungen eine Bürgerfragestunde voraus. 

Alle Teile einer Verwaltung können Ausgangspunkt einer 
Entscheidungsfindung sein. Wer von außerhalb an eines der 
Teile herantritt, wird Schwierigkeiten haben, den weiteren 
Verlauf der Anregung zu übersehen. Natur- und Umwelt- 
schutz können sowohl durch einen dafür zuständigen Aus- 
schuß als auch eine entsprechende Verwaltungseinheit 
(Lrmweltamt, -dezernat usw.) klare Zuständigkeiten haben. 
In vielen Gemeinden, teilweise auch in Ländern, sind dieTeil- 
bereiche des Natur- und Umweltschutzes jedoch aufgeteilt, 
so dag die Koordination schwierig ist. Zudem ist die thema- 
tische Zerrissenheit eine Ursache, daß Naturschutzpläne 
nicht entstehen, sondern höchstens Einzelaspekte dort mit- 
geplant werden, wo ein Teilbereich des Naturschutzes ange- 
siedelt ist. 

Es muß Ziel sein, die Zuständigkeiten für Natur- und 
Umweltschutz zu bündeln, damit umfassende Naturschutz- 
Programme entstehen und in die politische Diskussion einge- 
bracht werden können. Die Schwäche des Naturschutzes, 
weder umfassende Programme noch eine durchsetzungsfa- 
hige Verwaltungsstruktur zu haben, muß grundlegend beho- 
ben werden. 

Eine klare Verwaltungsstruktur, klare politische Zuständig- 
keiten und daraus folgend klare und für die Durchsetzung 
des Naturschutzes erfolgversprechende Rahmenbedingun- 
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gen in Form von GesetzenISatzungen, ausfüllenden Be- 
schlüssen und Verordnungen, Haushaltstiteln usw. sind 
eine wichtige Voraussetzung für einen wirksamen Natur- 
schutz innerhalb des formal-rechtsstaatlichen Rahmens. 
Hier eine Verbesserung zu erreichen, kann wertvoller sein 
als jeder Erfolg in einer Einzelfrage. 

- Kooperative Modelle 
Auch wenn es oft als selbstverständlich erscheint, dass Na- 
turschutz eine Sache von Politik und Verwaltung ist, so gibt 
es doch viele Gründe dafür, dass Kooperative Formen der 
Landnutzung und Umweltgestaltung bessere Ergebnisse 
bringen. Grund ist, dass Menschen dort, wo sie selbst be- 
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stimmen, aber auch die Folgen tragen, überlegter und krea- 
tiver handeln sowie zudem die Diskussion mit anderen 
Menschen wichtiger nehmen. Schließlich ist die Koopera- 
tion dort die tragende Säule, wo der Staat mit seinen forma- 
len Mitteln ebensowenig agiert, wie machtförmige Strate- 
gien und Zwänge wirken. Es wäre daher für den Natur- 
schutz eine interessante Perspektive, Naturschutzflächen, 
Wald, Acker und Wiesen, Grünanlagen oder Gewässer dem 
staatlichen oder privaten Eigentum zu entziehen und fortan 
kooperativ mit den Menschen, die in der Nähe wohnen 
oder sich aus anderen Gründen für die Fläche interessieren, 
nutzen bzw. betreuen zu lassen (siehe dazu auch Kap. VI-4). 
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2 Politische Gremien 

Um die Erfordernisse des Naturschutzes umfassend festzu- 
stellen und umzusetzen, sind in den politischen Gremien 
zwei Veränderungen notwendig, die auf allen Ebenen 
durchzuführen sind: 

- Es müssen Ausschüsse gebildet werden, die den Natur- und Um- 
weltschutz als wesentliche Aufgabe begreifen. Auf Landes- und 
Bundesebene muß jeweils ein Ausschuß für den Naturschutz und 
einer für den technischen Umweltschutz entstehen, auf kommu- 
naler Ebene werden sie zusammengelegt werden müssen. Eine 
Ü b e r f r a ~ h t u n ~  mit weiteren Themen ist auszuschließen, da der 
umfassende Naturschutz ein umfangreicher Arbeitsauftrag ist. 
Themenbereiche wie die kommunale Grünplanung oder die 
ruhige, naturverträgliche Erholung können auf gemeindlicher 
Ebene Teil der Ausschußarbeit sein. 

- Die Kraft der Ausschußmitglieder wird niemals reichen, die not- 
wendigen Schritte zur Umkehrung der fortschreitenden Zer- 
störung der Landschaft einzuleiten und durchzuführen. Darum 
muß auf allen Ebenen eine Beteiligung von Planern, Experten, 
Landnutzern, Naturschützern und Bürgern erfolgen. Auf Lan- 
des- und Bundesebene kann dieses über den Aufbau der Fach- 
behorden und deren engere Einbindung in die Ausschußarbeit 
sowie über die Berufung weiterer Kommissionen mit speziellen 
Zielsetzungen geschehen, in die dann unter anderem Vertreter 
aus Naturschutz- und Naturnutzerverbänden zu berufen sind. 
Auf kommunaler Ebene sollten die Ausschüsse ebenfalls unter- 
stützt und beraten werden von speziellen Kommissionen, deren 
Koordiiiation die Naturschutzverwaltung oder, was besser sein 
kann, ein Landschaftsplanungsbüro per Auftrag übernimmt und 
in denen wiederum Naturnutzer und Naturschützer eingebun- 
den sind. Die anerkannten Naturschutzverbände sowie Natur- 
schutzbeauftragte und Bürgerinitiativen sollten viel intensiver 
als bislang üblich (z. B. im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
oder Beteiligung nach D 58 -61 des Bundes-Naturschutzgeset- 
zes) eingebunden werden, nicht nur zur Einbringung von Anre- 
gungen, sondern auch zur aktiven Mitarbeit, Diskussion um die 
Inhalte des Planes und die Wege der Umsetzung. 

Es ist eine Frage des demokratischen Verständilisses, nach 
Formen zu suchen, wie die politischen Gremien in ihrer Ar- 
beit gestärkt werden können. Der aktuelle Prozei3 des Auf- 
baus immer stärkerer Verwaltungsstrukturen führt im Er- 
gebnis zu einer Entmachtung der gewählten Volksvertreter, 
die in fast allen Sachfragen nur noch allgemeine Rahmen- 
entscheidungen mit hohem Ermessensspielraum für die Ver- 
waltung fällen können - ohne oder nur mit sehr geringer 
Einarbeitungszeit und Diskussion. Nicht der weitere Aus- 
bau der Verwaltung, deren immer größerer Ermessensspiel- 
raum und Wirkungsmöglichkeiten auf das jeweilige Parla- 
ment durch hohe Parteiämter vieler Behördenangestellter zu 
einer Steigerung der Entscheidungsmacht führt, sondern 
die Stärkung des Parlaments, der politischen Ausschüsse 
durch die Zuarbeit und Unterstützung von Experten und 
Kommissionen und vor allem umfangreicher Mitbestim- 
mungsmöglichkeiten für die Bevölkerung sind die Voraus- 
setzung für eine Stärkung des Naturschutzes. 

Die Einrichtung. von Ausschüssen für Umwelt- und Natur- -" 

schutz ist, wo noch nicht vorgenommen, der erste Schritt. 
Er mui3 auf allen Ebenen vollzogen oder wieder geschaffen 
werden (siehe oben). Leider sind seit Mitte der 1990er Jahre 
viele eigenständige Umweltausschüsse wieder aufgelöst 
worden. Das nachlassende Interesse an Fragen des Natur- 
und Umweltschutzes zeigte hier Wirkung. Die Ausschüsse 
sollten Möglichkeiten und Mittel erhalten, unter der eige- 
nen Mitarbeit für spezielle Aufgaben Aufträge zu erteilen. 
Auf allen Ebenen und flächendeckend sind auf diese Weise 
folgende Aufgaben in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen 
und dann über die Ausschüsse den Parlamenten zur weite- 
ren Entscheidung vorzulegen: 

- Erstellen eines umfassenden Naturschutz~ianes mit der Darstel- 
lung der jeweils notwendigen Inhalte (Landesebene: Rahmenbe- 
diiigungen, landesweit bedeutsame Bereiche mit darin zu ent- 
wickelnden Planungen. Regionale1 Kreisebene: Landschaftstypi- -" 

sche Prägung einschließlich der daraus folgenden Nutzungs- 
und Lebensraumformen. Gemeinden: Landschaftstypische Prä- 
gung sowie der vollständige Biotopverbund). Bei der Erarbei- 
tung dieses Planes sind ausschlieiSlich ökologische Kriterien her- 
anzuziehen und keine Vorgaben anderer Nutzungen als unum- 
stößlich anzusehen. Eine Diskussion um die Umsetzungswege 
und dafür zu schaffenden Rahmenbedingungen findet erst 
anschließend statt. Aufgabe der schiiell zu bildenden Planungs- 
gruppe ist die Erstellung eines echten Naturschutz-Fachplailes 
mit den angegebenen Inhalten. 

- Überprüfung laufender Planungen bzw. Arbeiten der jeweiligen 
politischen Einheit auf ihre Übereinstimmung mit dem Natur- 
schutzplan. Stellen sich Konfliktpunkte heraus, sollte die Fort- 
führung der Planungen bzw. Magnahmen gestoppt werden, bis 
eine Überprüfung erfolgt ist, ob nicht weitere, nicht wieder gut 
zu machende Schäden auftreten. Insgesamt hat eine Begutach- 
tung aller bestehenden Planungen zu erfolgen. Konfliktpunkte 
sind darzustellen und dann über die zuständigen Ausschüsse 
wiederum dem Parlament zuzuleiten. 

- Auch der geltende Haushalt sowie vorbereitete Entwürfe müssen 
auf die Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Natur- 
schutzes überprüft werden. 

- Aufstellung eines Umsetzungskonzeptes für die Naturschutzer- 
fordernisse. Diese Arbeit umfaßt die Berechnung der Kosten, die 
Darstellung rechtlicher Mittel und organisatorischer Vorausset- 
zungen ebenso wie Vorschläge für konkrete Schritte und Phasen 
der Umsetzung. In die Diskussion müssen Landnutzer und Na- 
turschützer (bzw. ihre Vertreter) sowie eine möglichst breite Öf- 
fentlichkeit einbezogen werden. In dieser Arbeitsphase werden 
die Umsetzungswege abgesteckt mit dem Versuch der Abstim- 
mung mit den betroffenen Landnutzern, um solche Wege zu fin- 
den, die von diesen akzeptiert werden und die wirtschaftliche 
Grundlage erhalten. Auch andere Ausschüsse des jeweiligen Par- 
laments sind an der Diskussion zu beteiligen. Eine Veränderung 
der in der ersten Phase planerisch 
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4 Naturschutzbehörden und ihre Rahmenbedingungen 

Der Naturschutz ist auf jeder Ebene (Bund, Land, Kreis, 
Gemeinde) einem Verwaltungszweig zugeordnet. Auf Bun- 
desebene sind die wesentlichen Kompetenzen des Natur- 
und auch des Umweltschutzes in1 Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit zusammengefaßt. Auf 
Landesebene sieht diese Struktur von Land zu Land ver- 
schiedenen aus. Teilweise ist der Naturschutz, getrennt von 
den Bereichen des technischen Umweltschutzes, in einem 
Ministerium mit der Land- und Forstwirtschaft zusammen- 
gefaßt. Das bedeutet in der Regel eine schwächere Position, 
da umfassende Naturschutzpläne nur schwer von einer Ver- 
waltungseinheit entwickelt werden können, die selbst auch 

Auch auf der untersten Verwaltungseinheit (Samtgemein- 
den oder, wo die Zusammenfassung verschiedener Orte zu 
solchen Samtgemeinden nicht vollzogen wurde, die für be- 
stimmte Orte jeweils zuständigen Amter) muß eine Um- 
weltabteilung geschaffen werden, in der mindestens eine 
planerisch und eine bioökologisch ausgebildete Kraft und 
eine mit diesen zuarbeitende Verwaltungskraft arbeiten 
müssen. In größeren Städten bzw. den Kreisen ist es bereits 
notwendig, für jeden der oben genannten Aufgabenpunkte 
mindestens eine Fachkraft plus Verwaltungskräfte einzu- 
stellen. Der Planungsbereich bedarf mehrerer Fachkräfte 
auch unterschiedlicher Ausbildung. 

a n d e r e ~ n s ~ r ü c h e  an die Landschaft zu vertreten und zu 
Für die Aufgabenbereiche des technischen Umweltschutzes verwirklichen hat, die mindestens in heutiger Zeit noch sind unabhängig von den genannten Zahlen andere Perso- nicht als naturschutzförderlich bezeichnet werden können. 
nen mit soezifischer Ausbildung eingestellt worden. Das 

L, L, 

Es gilt auch hier die Aussage, daic: umfassende Naturschutz- soll im Rahmen dieses Handbuches jedoch nicht weiter de- 
Programme eines ohne äußere Zwänge handelnden Pla- tailliert werden. 
nungsträgers bedürfen. Das kann nur ein eigenständiges Für die Kreise und Gemeinden bleibt als Alternative zum Natur- und Umweltschutzministerium sein. In den letzten Aufbau eigener Verwaltungsstrukturen die Schaffung einer Jahren sind eigenständige Ministerien in einigen Ländern Biologischen Station. Wo diese für naturräumlich abge- wieder abgeschafft worden. 

grenzte Teile eines Kreises geschaffen sind. finanziert durch 
L, L, 

Auf Kreisebene (bzw. in den kreisfreien Städten) sind die Kreis und die jeweiligen Gemeinden, reicht in den Gemein- 
unteren Naturschutzbehörden angesiedelt. Sie sind in der den oft eine fachlich ausgebildete Person, die vor allem als 
Regel zwar eine eigenständige Einheit, aber andererseits örtlicher Ansprechpartner in enger Abstimmung mit den 
Teil der Kreisverwaltung. Ihre Einbindung dort ist sehr un- Biologischen Stationen arbeitet, in der gemeindlichen Ar- 
terschiedlich geregelt. Aus den genannten Gründen ist auch beit mitwirkt, berät und andere Fachplanungen prüft. 
hier die Schaffung der Umweltdezernate zu fordern, die Der personelle Mindestbedarf für Gemeinden größerer Ein- über eine Planungsabteilung verfügen, die die umfassenden wohnerzahlen ist höher, hier müssen Fachkräfte für jeden 
Programme zu erarbeiten hat. Zusammen mit den anderen der drei Aufgabenbereiche der Naturschutzverwaltung ein- 
Aufgaben (Umsetzung, Reagieren auf andere Planungen gestellt werden. Der dafür erforderliche Mindestbedarf ist usw.) ergeben sich damit folgende Aufgaben für jede Um- angesichts des überall geäußerten, hohen Stellenwertes des 
weltverwaltung: Naturschutzes gerechtfertigt. Bis heute ist noch an kaum 

L, 

einem Ort dieser Stellenwert auch in verbesserte Rahmen- 
- Planungsabteilung: 

bedingungen umgesetzt worden. Natur- und Umweltschutz Erarbeitung und Fortschreibung der Naturschutzpro- 
führen ein Schattendasein ohne f..r diesen Bereich tätige gramme. Kontrolle anderer Fachplanung auf Konflikt- 
Personen in der Verwaltung, nur mit nicht oder falsch aus- punkte. Beratung der anderen Abteilungen. Die Planungs- 
gebildeten Personen oder mit Stellen, die einem anderen abteilung muß personell am stärksten ausgestattet sein und Amt unterstellt sind, oft dem Grünflächen- oder gar dem eng mit den politischen Ausschüssen sowie beauftragten Bauamt. Wer solche Situationen herbeiführt, handelt nicht Planern zusammenarbeiten. im Sinne des Naturschutzes, sondern verhindert diesen. 

- Handelnde Abteilung (Agieren): 
Insgesamt ist aber davor zu warnen, ausschließlich die Ver- Umsetzung der Naturschutzprogramme über Schutzge- 
waltung immer weiter auszubauen. Der hier genannte Min- bietsausweisungen, Flurbereinigungen oder andere Wege. 

Öffentlichkeitsarbeit. destbedarf muß erfüllt werden. Darüber hinaus aber muß 
auch die Stärkung der Naturschutzarbeit in Parlament und 

- Handelnde Abteilung (Reagieren): Ausschüssen verwirklicht werden, um zu verhindern, daß 
Mitarbeit bei anderen Fachplanungen, Eingriffsregelung, die demokratisch gewählten Institutionen immer weniger 
Beratungsaufgaben. auf das tatsächliche Handeln Einfluß haben. Parlamente 

Der Aufbau einer den Natur- und Umweltschutz zu einem 
Handlungsort zusammenführenden Verwaltungsstruktur 
muß überall dort, wo dieses noch nicht geschehen ist, sofort 
geschehen. In diesem Rahmen ist auch eine Mindestausstat- 
tung der personellen Stärke zu gewährleisten, die je nach 
politischer Ebene (Bund, Land, Kreis, Gemeinde) und je 
nach deren Einwohnerzahl unterschiedlich ausfallen wird. 

und Ausschüsse müssen die bestimmenden Größen gegen- 
über der Verwaltung bleiben und klare Rahmenbedingun- 
gen vorgeben bei gleichzeitiger Stärkung der öffentlichen 
Beteiligung. Dafür ist Fachkompetenz nötig, sollen diese 
einen umfassenden Naturschutz auch tatsächlich bewirken. 
Insofern sollte in die personelle Gesamtplanung auch eine 
Stärkung der Arbeit der Parlamentsausschüsse z. B. durch 
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die Vergabe von Werk- und Beratungsverträgen aufgenom- 
men werden. 

Die finanziellen Aufwendungen für einen umfassenden Na- 
turschutz sind nicht nur durch die personelle Verstärkung 
erheblich. Planerische Tätigkeit, Offentlichkeitsarbeit, Ver- 
fahren der Umsetzung (Flurbereinigung, Schutzgebietsaus- 
weisungen usw.) sowie Gestaltungsmaßnahmen und die 
Förderung naturverträglicher Nutzungsformen kosten viel 
Geld. Es ist daher zweierlei nötig: 

- Zusammenführung der vielen Einzeltöpfe im Natur- 
scliutz verschiedener Ebenen zu einem einzigen, dessen 
Gelder zielgerichtet zur Umsetzung der in einem Natur- 
schutzplan festgelegten Maßnahmen verwendet werden. 
Alle Einzelvergaben vergeuden Geld für oft unwirksame 
oder gar negativ wirkende Gestaltungs- oder Pflegearbei- 
ten, fur die eine ökologische Untersuchung nicht vorliegt. 
Zudem sind sie mittel- und langfristig auch verwaltungs- 
technisch aufwendiger zu handhaben als das einmalige 
Erstellen eines umfassenden Planes und Vergabe der Gel- 
der auf dessen Grundlage. 

Die Töpfe der Geldvergabe sollten auf Gemeindeebene 
vergeben bzw., was anzustreben ist, mit den Biologischen 
Stationen verknüpft werden. Bund, Land, Kreis und Ge- 
meinden führen in diesen Töpfen ihre Mittel zusammen. 

- Aus anderen Haushaltstiteln müssen Gelder umgeschich- 
tet werden. Wenn die Naturschutzerfordernisse ernst ge- 
nommen und zudem auch wirtschaftliche Berechnungen 
neu vorgenommen würden, ließen sich viele Ausgaben im 
Bereich der Wirtschaftssubventionen, Land- und Forst- 
wirtschaft, des Verkehrswegebaus einsparen. Sie sind 
ökonomisch und ökologisch verfehlt. Auch Personalstel- 
len könnten umgelagert werden. Die Notwendigkeit der 
Umschichtungen reicht auch und gerade bis in die Fi- 
nanzpolitik der Europäischen Gemeinschaft hinein, be- 
steht aber genauso in den Gemeinden. Solange dort noch 
große Beträge für Gifteinsatz in Wäldern, Ausbau von 
Feldwegen, Subvention von Industrieansiedlung, stän- 
dige Pflege an Gewässern usw. ausgegeben wird, kann 
nicht von einer Finanznot gesprochen werden, wenn für 
einen umfassenden Naturschutz Mittel bereitzustellen 
sind. 

Wesentliche Rahmenbedingungen der Arbeiten, die den 
ausführenden Verwaltungen Arbeit abnehmen oder erleich- 
tern können, werden durch die geltenden Gesetze geschaf- 
fen. Es ist die Aufgabe von Bund und Ländern, durch die 
Aufnahme wirksamerer Paragraphen in die verschiedenen 
Fachplanungsgesetze den Naturschutz zu stärken. Insbe- 
sondere ist erforderlich, daß 

- als Ziele und Erfordernisse des Naturschutzes die Siche- 
rung bzw. Wiederherstellung der landschaftstypischen 
Prägung, Nutzungs- und Lebensraumformen und eines 
vollständigen Biotopverbundes konkret benannt und die 
Berücksichtigung gefordert werden, 

- alle Fachplanungen im Rahmen ihrer Tätigkeit mitzuwir- 
ken haben, die Ziele des Naturschutzes umzusetzen, 

- die Erfordernisse des Naturschutzes nur dann gegenüber 
anderen Ansprüchen an die Landschaft zurückstehen 
dürfen, wenn dies in einer Abwägung auf der Grundlage -, 

eines umfassenden Naturschutzplanes erfolgt und ein 
überragendes Interesse der Allgemeinheit besteht. 

Von besonderer Bedeutung ist das Naturschutzgesetz. Es 
muß in wesentlichen Punkten verbessert werden. 

- Die Klauseln für Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
sind zu streichen oder so zu verändern, daß diese nur für 
die landschaftstypisclie Nutzungsform und Sicherung 
des Biotopverbundes gelten (also auf der Grundlage des 
umfassenden Naturschutzplanes). 

- Die Landschaftsplanung muß als Instrument der umfas- 
senden Naturschutzplanung ausgebaut werden. Die Not- 
wendigkeit, einen umfassenden Naturschutzplan mit den 
dafür aufgezeigten Inhalten zu erarbeiten, muß konkret 
festgeschrieben werden. 

-, 

- Die Eingriffsregelung muß fordern, daß vor der Abwä- 
gung die Erarbeitung eines umfassenden Naturschutz- 
planes oder umfangreiche Untersuchungen erfolgen, die 
die zu sichernden oder zu entwickelnden Landschaftsele- 
mente auch der Umgebung aufzeigen. Zudem dürfen Na- 
turschutzerfordernisse nur bei überragendem Interesse 
der Allgemeinheit zurückstehen. 

Als Eingriffe sind auch die Maßnahmen in der Land- 
schaft zu werten, die keiner Behörde anzuzeigen sind, 
aber die landschaftstypische Prägung bzw. den Biotop- 
verbund beeinträchtigen oder deren Wiederentwicklung 
erschweren. 

- Die Schutzgebietsparagraphen bzw. die Praxis in Schutz- 
gebieten müssen um die Möglichkeit der Entwicklung er- 
weitert werden, d. h. die Ausweisung muß auch dort er- 
folgen können, wo aufgrund der landschaftlichen Ver- 
hältnisse wichtige Bereiche des Naturschutzes (z.B. 
Kernbereiche) erst noch zu schaffen sind. Die Schutzge- 
bietsverordnung enthält dann Bestimmungen über die 
Form der Entwicklungsmaßnahmen. 

- Die Liste der per Gesetz geschützten Lebensräume niuß 
so erweitert werden, daß alle wichtigen genutzten und 
ungenutzten Lebensräume dann, wenn sie der land- 
schaftlichen Prägung entsprechen, geschützt sind. Für 
landwirtschaftliche Flächen sollte zudem die Möglich- 
keit der Entschädigung im Gesetz bezeichnet werden. 
Teilweise weisen Ländergesetze solche Regelungen schon 
auf, allerdings müssen hier die Ausnahmeregelungen so 
verändert, daß nur überragende Gründe des Allgemein- 
wohls diese in Anspruch nehmen können. 

- Die Mitwirkung von Offeiitlichkeit und anerkannten 
Naturschutzverbänden muß auch auf Plangenehmi- 
gungsverfahren erweitert und das Recht auf gerichtliche 
Uberprüfung des Planverfahrens (Verbandsklage) bzw. 
Bürgerbegehren überall eingeführt werden. Das zwingt 
alle Planungsträger zu einer stärkeren Beteiligung dersel- 
ben. 

10 Bergrtedt - Handbuch Arigewandtcr Riotopschutz- 25. Erg.1.fg. 5104 



Planung und Umsetzung 

Neben Personal, Geld und rechtlichem bzw. politischem 
Rahmen sind die vorhandenen Daten für eine wirksame 
Naturschutzarbeit von groflem Interesse. Im Rahmen der 
Erarbeitung umfassender Naturschutzpläne sind parzellen- 
scharfe Erfassiingen der Bodennutzung und vorhandener 
Strukturen erforderlich. Diese werden in einer der Planung 
vorgeschalteteri Bestandskarte auch für spätere Verwen- 
dung vorliegen. 

In der Vergangenheit ist für verschiedene Artenerfassungs- 
Programme viel Geld und Zeit aufgewendet worden. Dieses 
steht in keinen1 Verhältnis zur dadurch erzielten Wirkung. 

Politik und Verwaltung 
111-5 

Dennoch sollten vorhandene Daten vor allem ausgewählter 
Zeigerarten bzw. von Pflanzengesellschaften aufgearbeitet 
und jederzeit abrufbar gespeichert werden. Das kann neben 
dem Blick auf die Naturschutz-Fachpläne innerhalb kurzer 
Zeit eine erste Einschätzung ermöglichen, ob ein neuer Ein- 
griff Schäden in der Natur verursacht. 

Gemeinden und Kreise, am bestell aber die Biologischen 
Stationen sind der geeignete Ort,  diese Daten zu sammeln 
und einzusetzen. Sinnvoll ist, für diese Aufgabe in den Bio- 
logischen Stationen eine fachlich geschulte Person fest ein- 
zustellen. 
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5 Eingriffsbehörden 
Selbst dann, wenn die wesentlichen Bereiche des Natur- und 
Umweltschutzes in einer eigenständigen Verwaltungsabtei- 
lung zusammengefaßt sind, verbleiben wesentliche Über- 
schneidungsbereiche mit anderen Behörden, da zum einen 
Naturschutzerfordernisse andere Bereiche berühren und 
zum anderen weiterhin auch Planungen stattfinden werden, 
die der Eingriffsregelung unterliegen. Zudem muß als Ziel 
formuliert werden, daß alle Abteilungen einer Verwaltung 
im Rahmen ihrer Tätigkeit die Ziele des Naturschutzes mit- 
tragen und zu verwirklichen suchen. Hierdurch kommt den 
Naturschutzabteilungen eine besondere Aufgabe der Zu- 
sammenarbeit, Beratung und Kontrolle zu. 

Diese Zielsetzungen gelten auf allen Ebenen. 

Je nach der politischen Ebene (Bund, Land, Kreis und Ge- 
meinde, wobei die in einigen Ländern bestehenden Regie- 
rungsbezirke Ausführungsbehörden der Landesverwaltung 
sind) stehen bestimmte Aufgaben im Vordergrund bzw. ent- 
fallen ganz oder teilweise. Folgende Fachsparten bestehen, die 
durch ihre Arbeit für den Naturschutz von Bedeutung sind: 

Gesamtplanung: 
Auf Bundes- und Landesebene sowie auch in den Kreisen 
geschieht die Gesamtplanung, d. h. die Zusammenfassung 
verschiedener Fachplanungen zu einem Planwerk, im Rah- 
men der Raumordnung und Landesplanung. Diese Pläne 
haben keine Verbindlichkeit, bilden aber den Rahmen für 
viele Planfeststellungen von Einzelmaßnahmen sowie der 
gemeindlichen Bauleitplanung. Die Raumordnungsabtei- 
lungen spielen ingesamt wegen der geringen Rechtswir- 
kung ihrer Planungen nur eine untergeordnete Rolle. 

Auf Gemeindeebene ist die Gesamtplanung im Rahmen der 
Bauleitplanung ein sehr entscheidender Schritt. Der die Ge- 
samtfläche der Gemeinde abdeckende Flächennutzungs- 
plan faßt die Ansprüche verschiedener Fachsparten zu einer 
Gesamtplanung zusammen. Er bindet die Gemeinde selbst 
und ist nur mit besonderer Genehmigung bei der Aufstel- 
lung der dann auch gegenüber dem Einzelnen verbindlichen 
Bebauungspläne zu übergehen. Anforderungen des Natur- 
schutzes sind, je nach Formulierung in den Landes-Natur- 
schutzgesetzen, in den Bebauungsplan zu integrieren oder 
als Beiplan mit ihm festzusetzen (als Satzung im Gemeinde- 
parlament zu beschließen). Als die verschiedenen Fachpla- 
nungen zusammenfassende Programme müssen auch Sa- 
nierungs- und Dorferneuerungspläne angesehen werden. 

Grundsätzlich ist die Gesamtplanung ein wesentlicher Inhalt 
kommunaler bzw. von Landes- und Bundesarbeit. Es ist da- 
her nicht siilnvoll, diesen Verwaltungsbereich in einen ande- 
ren Verwaltungsteil zu integrieren (z. B. Bauämterl-ministe- 
rien), sondern ein unabhängiges, die verschiedenen Fachpla- 
nungen koordinierendes Planungsamtl-ministerium zu schaf- 
fen. Das ist bislang nur in wenigen Verwaltungen geschehen. 

Wirtschaft: 
Vor allem auf Bundes- und Landesebene werden durch Ge- 
setze, Verordnungen sowie die Vergabe von Fördermitteln 
bzw. das Steuersystem wesentliche Rahmenbedingungen 

für Industrie und Gewerbe gesetzt, die auf allen Ebenen - 
wirken. 

Auf kommunaler Ebene wird auf die Ansiedlung und Ar- 
beitsweise von Wirtschaftsunternehmen durch die Höhe 
der Gewerbesteuer, bestimmte Genehmigungen und die 
Ausweisung entsprechender Baugebiete geregelt. 

Verkehrswege: 
Auf Landes- und Bundesebene sind in der Regel eigenstän- 
dige Verwaltungseinheiten geschaffen, teilweise als Abtei- 
lung eines Ministeriums. Die in der konkreten Arbeit ste- 
henden Neubauämter usw. sind völlig unabhängig und nur 
dem Ministerium unterstellt. Gleiches gilt für die Eisen- 
bahn oder Schiffahrt. 

In der Gemeinde werden Straßenbaumaßnahmen über die 
Bauleitpläne nach entsprechender Vorbereitung in der zu- 
ständigen Verwaltungseinheit rechtswirksam. Einzelne Be- -- 
schlüsse zum Ausbau von Straßen oder Wegen können auch 
unabhängig davon gefällt werden. 

Wasserwirtschaft: 
Durch die entsprechende Gesetzgebung im Wasserhaus- 
haltsgesetz sind die großen Flüsse und Kanäle zu Bundes- 
wasserstraßen erklärt worden und unterstehen somit der 
Bundesverwaltung bzw. der unter ihrer Aufsicht arbeiten- 
den Amter. Sie erarbeiten die Pläne für Ausbau und Unter- 
halten und kontrollieren Ausführung und Betrieb. 

Die meisten kleinen Gewässer unterstehen der Zuständig- 
keit der Gemeinden, die die konkrete Ausführung oft an die 
Wasser- und Bodenverbände, Deichachten usw. abgegeben 
haben. Hier werden die Pflege- und Ausbaupläne entwickelt 
und umgesetzt. 

Landwirtschaft: 
Landwirtschaftliche Rahmenplanung auf EU- und Bundes- 
ebene wirkt sich vor allem über die wirtscnaftlichen Rah- 
menbedingungen auf die Art der Landwirtschaft aus. Die 
konkrete Agrarplanung bis hin zum rechtskräftigen Flurbe- 
reinigungsverfahren ist Sache der Länder bzw. der von 
ihnen beaufsichtigten Agrarämter. 

Die Gemeinden haben nur eine Mitsprache, aber keine ei- 
gene Planungshoheit. 

Forstwirtschaft: 
Forstwirtschaftliche Arbeit untersteht den jeweiligen Wald- 
besitzern. Teilweise bestehen große Privatwaldflächen, zu- 
dem gibt es Staats- und Gemeindewald. Die Forstbehörden, 
die unabhängig von den Verwaltungsstrukturen der Ge- 
meinden und Kreise arbeiten, unterstehen der Aufsicht der 
Forstwirtschaftsministerien auf Landesebene. Uber den 
Haushaltsplan, d. h. die für bestimmte Aufgaben freigegebe- 
nen Mittel, nehmen die jeweiligen Waldbesitzer, also auch 
die Gemeinden, Einfluß auf die Arbeit der Forstbehörden. 

Finanzplanung: 
Haushaltliche Rahmenbedingungen sind für den Natur- 
schutz von großer Bedeutung. Eine Zersplitterung der 
Geldmittel würde die Arbeit genauso erschweren wie die 
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Zersplitterung der Arbeitskraft durch die Ansiedlung ver- 
schiedener Aufgabengebiete des Naturschutzes in unter- 
schiedlichen Verwaltungsbereichen. Auf allen Ebenen sind 
eigenständige Teile der Verwaltung mit der Finanzplanung 
und -abwicklung beauftragt. 

Soweit Fachplanungen, die mit ihrer Arbeit den Natur- 
schutz unterstutzen oder gegenläufig wirken können, in 
eine Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindeverwaltung 
integriert sind, die auch über eine gut ausgestattete Natur- 
schutzabteilung verfügen, kann von dort eine dauernde Be- 
ratung und Kontrolle erfolgen. Informationsaustausch zwi- 
schen den Fachabteilungen ist wichtig und muß vor allem 
durch die Gesa~ntplanungsabteilung gefördert werden. 

Die nur unter Aufsicht einer Verwaltung stehenden Ausfüh- 
rungsbehörden, z.B. in der Wasserwirtschaft (Wasserwirt- 
schaftliche Amter, Wasser- und Bodenverbände), Forstwirt- 
schaft (Förstereien), Landwirtschaft (Agrarverwaltung) 
oder Verkehrsplanung (Straßenbauämter, Autobahnämter, 
Straßenneubauiimter), sind jedoch sehr unabhängig von 
der allgemeinen Verwaltung. Sie können den Kontakt mit 
den Naturschutzverwaltungen auf die gesetzlich vorge- 
schriebenen Mindestanforderungen begrenzen, auch in den 
Aufsichtsbehörden sind in der Regel keine für den Natur- 
schutz zuständigen Personen oder Abteilungen vorhanden. 
Um die immer wieder mangelnde Berücksichtigung der Na- 
turschutzerfordernisse durch verschiedene Fachplanungen 
zu verhindern, müssen in jeder dieser Behörden Stellen für 
fachliche ausgebildete Landschaftsplaner und Ökologen ge- 
schaffen werden, deren Schwerpunkt es ist, Naturschutz- 
ziele in die jeweilige Fachplanung einzubringen. Je nach 
Struktur der Verwaltung kann dafür auch ein beratendes, 
unterstützendes und kontrollierendes Team von Natur- 
schutzsachbearbeitern in den jeweiligen Aufsichtsbehörden 
eingesetzt werden. Das würde bedeuten, daß zusätzlich zur 
eigenständigen Naturschutzverwaltung in jedem anderen 
Verwaltungszweig ökologischer Sachverstand vorhanden 
wäre. Auf der Ebene der Aufsichtsbehörden wären das die 
Landes- oder Bezirksebene. Damit können die Fachplanun- 
gen dem Anspruch gerecht werden, mit ihren Mitteln die 
Ziele des Naturschutzes zu überstützen. 

Darüberhinaus muß eine frühzeitige und ständige Zusam- 
menarbeit mit der Naturschutzverwaltung vorgeschrieben 
werden. Planungen, die nicht schon an ihrem Beginn beste- 
hende Naturschutzpläne berücksichtigen bzw. auch im spä- 
teren Verlauf nicht ständig geplante Maßnahmen auf ihre 
Auswirkungen auf die Natur überprüfen (lassen), dürfen 
nicht mehr stattfinden, soll der Raubbau an der Natur nicht 
weitergehen. 

Innerhalb der Naturschutzverwaltung können neben den 
drei genannten, zentralen Aufgaben (Naturschutz-Fachpla- 
nung, Umsetzung der Fachpläne, Prüfung der Eingriffspla- 
nungen) weitere Aufgaben durch besondere Personen oder 
Gruppen von Personen wahrgenommen werden. Solche 
Aufgaben können sein: 

- Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellungen, Pressearbeit, 
Vortragsreihen, Veröffentlichungen usw. sowie erwei- 
terte Mitbestimmung 

- Modellprojekte 2.B. zur Förderung und Erforschung der 
Verknüpfung von Naturschutz und Naturnutzung, der 
Umsetzung von Naturschutzplänen usw. 

- Pflegeeinsätze auf Flächen, die anschließend wieder einer 
naturnahen Nutzung zukommen sollen (im kommunalen 
Bereich). 

Solche und andere Arbeiten können die Durchsetzbarkeit 
des Naturschutzes erheblich erhöhen bzw. sind für kurzfri- 
stige Umsetzungserfolge nötig. Auf fast allen Ebenen fehlen 
zur Zeit in der Regel die Mittel, alle zusätzlichen Aufgaben 
über Planstellen abzuwickeln. Es gibt weitere Möglichkei- 
ten, Einzelpersonen oder Gruppen mit diesen Aufgaben zu 
beauftragen. In jedem Fall sollte dabei aber eine Unterstüt- 
zung und Mitarbeit durch fachlich ausgebildete Hauptamt- 
liche der Naturschutzverwaltung erfolgen. Die sofortige 
Einrichtung umfassender, die verschiedenen Aufgaben zu- 
sammenführender und mit einer eigenen Planungsabtei- 
lung ausgestatteter Naturschutzverwaltungen auf allen 
Ebenen ist dadurch nicht in Frage gestellt. 

- An Einzelpersonen mit besonderem Fachwissen können 
Werkverträge vergeben werden. Die Personen können 
wiederum in einer Arbeitsgruppe für die jeweilige Auf- 
gabe tätig sein, z.B. zusammen mit den anerkannten Na- 
turschutzverbänden. 

- Gestaltungs- und Pflegearbeiten, Mitwirkung bei Erfas- 
sungen und Planungen sowie die Verstärkung der Offent- 
lichkeitsarbeit können Aufgaben von an die Naturschutz- 
verwaltung gebundenen Gruppen von Zivildienstleisten- 
den oder Kräften des freiwilligen ökologischen Jahres 
sein. Diese bedürfen einer festen Bezugsperson, z.B. 
eines für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Sachbearbei- 
ters. 

In keinem Fall darf das Abwälzen von Naturschutzaufga- 
ben auf Verbände oder billige Arbeitskräfte weitergehen. 
Umfangreiche Pflegearbeiten durch Naturschutzgruppen 
sind auf Dauer kein Ausweg aus der Gefährdung der Um- 
welt. Sie binden eher wertvolle Arbeitskraft (sollen das 
wohl oft genug auch!) und führen zu einer verschärften 
Trennung zwischen Naturschutz- und Naturnutzflächen. 
Anzustreben sind dauerhafte und sich selbst tragende Kon- 
zepte des Naturschutzes in einer Dreiteilung der sich selbst 
überlassenen Naturschutzflächen, der extensiv genutzten 
Standorte, wo die Landschaftsprägung dieses vorgibt, und 
der normal bewirtschafteten Bereiche, auf denen aber auch 
eine naturverträgliche Wirtschaftsweise zu entwickeln ist. 

Zivildienstleistende und Personen im freiwilligen ökologi- 
schen Jahr können mit eigenem Fachwissen und Engage- 
ment für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für bestimmte Vor- 
arbeiten einer Naturschutzplanung und -Umsetzung viel er- 
reichen. In vielen Verwaltungen werden sie nur für herab- 
würdigende, z.T. sogar verbotene Büroarbeiten eingesetzt 
(Kopieren, Aufräumen, Versandarbeiten). Auch wenn sol- 
che Arbeiten grundsätzlich nicht vermeidbar sind, dürfen 
sie nur Teil der Arbeit sein, sollen nicht engagierte Men- 
schen für die Idee des Naturschutzes verlorengehen, weil sie 
sich (zu Recht!) ausgebeutet fühlen. 
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6 Biologische Station 

6.1 Zielsetzung 

Die hehordliche Naturschutzarbeit leidet unter niehreren 
llefizitcn, die struktureller Art sind, J. h. ihre Ursachen in 
der falschen Eingliederung in die Verwaltung und der man- 
gelhaften Aiisstattuiig riiit I'ersoiial, Finanzen, Materialien 
und Kompetenzen haben. lletailänderungen, wie gerade in 
den Gemeinden immer wieder vorgenommen, ändern daran 
nichts. AB-MalSnahmen, Unigruppierungen im Personal, 
Veränderungcti der Abteil~ingszuschriitte und ähnliche Mali- 
nahincri kiinnen die Mängel nur ungenügend auffangen. 

Naturschutz ist vor allem Rasisarheit. Fast alle wichtigen 
Entschcidungeii fallen vor Ort,  also auf Genieirideehene, 
odcr wcrdcii von dort iiiallgrhlich heeinflullt. Gemeinden, 
irishesotidere kleinere his 0 0 0 0  Einwohner haben in der 
Rcgcl aber nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft eine 
schlagkräftige Naturscliutzverwalturig aufzuhauen. So sind 
Umwcltheauftragte dort mcist allein, der zähen Hierarchie 
uiid Llürokratie der C;ciiieindeverwaltung uriterworfen und 
ohne wescntliclic Mittel, ihre Ideen überhaupt unizusetzen. 
Hinzu koinnit die Neigung vieler Gerneinden, durchset- 
z~ingssch~vache odcr nur iirizureichend ausgebildete Perso- 
nen einzustelleii. Damit ist das Soll einer Uinweltbeauftrag- 
teilstelle erfüllt, jedoch ist oftmals tatsächliches Handeln 
gar nicht erwürischt. 

111 dieser Situation bietet es sich an, iiach viillig anderen We- 
gen zu SLIC~CII .  Die „Biologische Station" ist ein alternatives 
Modell einer N:iturscli~itzverwaItung, mit cier die entschei- 
denden Strukturprobleiiie zu lösen sind. 

Die „Biologische Situation" ist naturrauniorientiert einzu- 
ricl-itcn. Ihr Wirkuiigsgebict unifaßt 2 bis 5 Saintgemeindeti, 
d. h. also zwischen 20 und 40 Ortschaften hzw. bis zu .SO000 
Einwohiier. Statt eigener, einzelner Naturschutzangestellter 
in den Geiiieiiiden finanzieren diese die „Biologiscl-ie Sta- 
tion" geincinschaftlich. Zudein sollte der Kreis Aufgaben 
der LJntcrcn Naturschutzbehörde (Kontrollen, Stellungnali- 
mcn usw.) dezentralisieren und auf diese Weise ebenfalls 
Pcrsonnliiiittel zu den Biologischen Stationen flieflcn lassen. 
Pro Kreis wird es ca. 3 bis 6 dieser Stationen geben. 

iluf diese Weise ist es miiglich, die notwendige (;rundaus- 
stattuilg zu erreichen, die für eine durchsetzungsfähige Na- 
turscliutzarbeit iiotwenclig ist: 

- 1 -2 1 and\chaftspl'lncr 
- 1 Botaniker 
- I Zoologe 
- I Vcrmaltungskr,itt 
- I'r,iktikaritcn, Livildienstlcistendc, ARM-Angestellte 
- Finan~ieriirigstopf 7ur Vergabe von Werkvertragen 

- Unbürokratisches Handeln 
Ahnlicli wie 1;achimtcr zu anderen I'lariurigssparten 
(z. B. Straße~ih:iuiirriter, Agrarverwaltung, Förstereien) 
wiire eine „Kiologisclie Station" nicht ständig der Ko~i- 

trolle durch die Verwaltungen unterworfe~i. Beteiligte 
C;eniei~iden und Kreise müssen der Station einen cindeu- 
tigen Arbeitsauftrag erteilen und vorschreiben, daf3 die 
Stationsinitarbeiter ihre Arbeiten regelmällig den Ge- 
meinden hzw. dem Kreis vorstellen. Die alltägliche Ar- 
beit aber läuft in der eigenen Verantwortung der Station. 
Das erhöht die Flexibilität, inacht eritscheidungsstärker 
und fördert so die Durchsetzungsfähigkeit der Natur- 
schutzverwaltung. 

- Bürgernähe 
Naturschutzverwaltu~ige~i in Behörden bringen incist grö- 
ßere Hemmschwellen mit sich als offene, freundlich ge- 
staltete Naturschutzhäuser. Die „Biologische Station" 
könnte in einem Haus sitzen, in der auch Platz für Ausstel- 
lungen, Umweltbibliotheken, Schuluiigsräumc usw. ist. 
Die Kombination verschiedener Naturschutzaktivitäten in 
einem Haus könnte einen beliebten Treffpunkt schaffen. 

Sclhstverstäridlich sind durch die strukt~irellc Anderurig der 
Naturschutzverwaltung nicht alle I'rohleme des Natur- 
schutzes zu lösen. An vielen anderen Punkteii inull über 
weitere Maßnahmen nachgedacht werden. Ilas gilt z.R. für 
die den C;emeindeparlanienten obliegenden Eritscheidun- 
geil wie der Bauleitplanung oder Haushaltsa~ifstellung. Die 
schwerwiegenden Fehler der Vergangenheit und Gegenwart 
sind auf diesen Feldern nicht durch die „Biologischen Sta- 
tionen" zu ändern. Dennoch stellt der Aufbau von Stationen 
einen der wichtigsten Schritte zur Verbesserung der I-land- 
lungshedingungen irn Naturschutz dar. Daher wäre ein un- 
verzügliches Handeln zur Schaffung solclier Einrichtungen 
niitig. 

Wichtig ist aher: Scheinlösungen bringen gar nichts. Wenn 
„Biologische Stationen" entstehen, dann auch mit der nöti- 
gen Mindestausstattung und der Ubertrcigung der entschei- 
denden Naturschutzaufgaben durch die Genieinderi und 
den Kreis. Unverbiridliche Arbeitsaufträge und Beratungs- 
aufgaben rechtfertigen die Station dagegen nicht. 

6.2 Aufgaben 

Fast alle ortlich bezogenen Naturschiit~aufgaben \ind in 
der „Biologischen Station" besser 'iufgehotien '11s in der 
Verwaltung von Cremeinden odcr Kreis. 

- Erarbeitung von Naturschutzprogrammen 
Anders als in den meisten Fachsparten einer Verwaltung 
(Verkehr, Siedlungsplanung usw.) existieren iin Natur- 
schutz fast nirgends langfristige N:iturschiitzpro- 
grarnme. Gesetzlich verankert ist nur die Aufstellii~ig von 
Landschaftsplänen. Diese sind iedocli fast immer ohne 
präzise Erfassung der Ist-Situation (fast alle I'läne weisen 
erhebliche Kartierungsfehler auf) entstanden, haben zu- 
den1 nicht ausschließlich den Naturschutz herucksicli- 

d 

tigt, sondern sind selbst Planung für zersti~rende Eiri- 
griffe wie StraGen oder Siedluiigserweiteruiige~i, zudein 
sind sie mcist stark veraltet. 
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Es wäre wichtig, wenn neben den Landschaftsplänen oder 
zu deren Grundlagen Naturschutzprogramme entwickelt 
würden, die die Notwendigkeiten des Naturschutzes 
grundlegend darstellen. Dabei dürfen keine andere Pla- 
nung oder auch schon vorhandene Eingriffe als Tabu gel- 
ten, d. h. alles ist nach ökologischen Kriterien zu Überprü- 
fen. Zudem enthalten die Naturschutzprogramme präzise 
Hinweise, wie die einzelnen Punkte umzusetzen sind 
(rechtlich, finanziell usw.). 
Die Mitarbeiter der „Biologischen Station" bringen die 
Ergebnisse und Planungen in die Gemeinden ein und wir- 
ken beratend bei der Umsetzung. 

- Umsetzung einzelner Naturschutzvorhaben 
Aus den Naturschutzprogrammen sowie auch in Einzel- 
fällen wirken die Mitarbeiter der „Biologischen Station" 
beratend und vorantreibend bei der Umsetzung mit. Zu  
ihren Aufgaben gehört die Mitarbeit oder gar Koordina- 
tion von Gesprächsgruppen, in denen die konkrete Vorge- 
hensweise besprochen wird. Z u  diesen Gesprächen sind 
die Betroffenen (z.B. Grundeigentümer, Bewirtschafter), 
Berufsvertreter (z.B. Ortslandwirte), weitere Fachvertre- 
ter usw. hinzuzuladen. 
Zudem können die Mitarbeiter der Station die Bauleitung 
bei der Ausführung in der Landschaft übernehmen. Nicht 
selten scheitern Naturschutzmaßnahmen an rücksichtslo- 
sem Einsatz von Schwergeräten. Hier ist eine ständige Prü- 
fung der Ausführung durch Firmen nötig, oftmals kann 
die Arbeit mit der Hand (Spaten.. .) schonender und 
erfolgreicher verlaufen. Dann müssen Gruppen gefunden 
werden, die diese Arbeit erfüllen. 

- Beteiligung von Bürgern 
Als offen gestaltete Anlaufstellen bietet die „Biologische 
Station" gute Möglichkeiten, die Beteiligung und das 
Engagement von Bürgern zu fördern. Dafür sollen die 
Mitarbeiter enge Kontakte zu den Naturschutzgruppen 
sowie Initiatrven und Einzelpersonen halten. Dadurch 
kann ein guter Draht in die einzelnen Orte und ein 
bürgernahes Verhältiiis entstehen. Ansprechpartner in 
den einzelner] Orten können zudem bei der Umsetzung 
von Naturschutzvorhaben sehr behilflich sein. Durch 
diesen engen Kontakt muß vermieden werden, d a ß  die 
„Biologische Station" zu einer von den Menschen abge- 
hobenen Einrichtung wird, wie es viele Verwaltungen 
sind. 
„Biologische Stationen" können Naturschutzplanungen 
durch Auslagen, Ausstellungen und Informationsveran- 
staltungen einer breiten Offentlichkeit bekanntgeben. 

- Stellungnahmen zu Eingriffsplanungen 
Die „Biologische Station" erhält als Träger öffentlicher 
Belange alle Planungsunterlagen anderer und nimmt dazu 
Stellung. Im Idealfall werden die „Biologischen Statio- 
nen" auch Teile der Aufgaben von Naturschutzbehörden 
übernehmen, insbesondere die Stellungnahmen. 
Denkbar ist, den Biologischen Stationen" zudem den 
Auftrag zu geben, Abstimmungsprozesse zwischen ver- 
schiedenen Naturschutzträgern herbeizuführen. So kön- 
nen Kreis, Gemeinden oder andere Fachämter die Station 
beauftragen, bereits in einem frühen Stadium vorgesehene 

Eingriffe abzustimmen und Naturschutzgesichtspunkte 
einfließen zu lassen. 

- Beratung von politischen Gremien 
Die Mitarbeiter der „Biologischen Station" können zu 
politischen Gremien, z.B. Umweltausschüssen, Natur- 
schutzbeirat, geladen werden, um fachlich zu beraten, 
Planungen und Maßnahmen vorzustellen oder auf Anfra- 
gen zu antworten. 

- Beratung von Bürgern, Landwirten usw. 
Zu  bestimmten Zeiten sollte die „Biologische Station" 
offen sein für die Beratung aller Menschen. Denkbar ist 
zudem, daß z.B. einmal im Monat in jedem Ort  eine Be- 
ratung angeboten wird. Dabei können auch örtliche An- 
sprechpartner des Naturschutzes anwesend sein. Insge- 
samt sollte auch auf diese Weise der direkte Kontakt und 
das direkte Gespräch zu Naturschutzfragen wesentlich 
verbessert werden. 

- Offentlichkeitsarbeit 
Die Mitarbeiter der „Biologischen Station" sollten die 
Offentlichkeitsarbeit für den Naturschutz wesentlich ver- 
bessern. Dabei sind sie nicht immer selbst Ausführende, 
sondern koordinieren Vortragsreihen, Hearings, Informa- 
tionsveranstaltungen, Schulungen usw., die auch von 
anderen durchgeführt werden können. Denkbar sind zu- 
dem Seminare für alle, die im Naturschutz aktiv sind, für 
Naturnutzer, Politiker usw. Große Bedeutung kommt 
dabei auch der Verbesserung der Naturschutzinforn1ation 
in den Orten zu. 
Naturschutzprogramme sollten nach ihrer Fertigstellung 
in der breiten Offentlichkeit durch Vorträge, Führungen, 
Informationsbroschüren und Augtellungen bekanntgege- 
ben und somit die Akzeptanz erhöht werden. 

- Finanzierung des Naturschutzes 
In der Finanzierung kommt dem Aufbau der „Biologi- 
schen Stationen" eine zentrale Bedeutung zu. Die Finanz- 
mittel für den Naturschutz sollten in den Stationeii 
zusammengefaßt werden. Zur Zeit besteht nämlich ein 
fast unübersehbares Durcheinander verschiedener För- 
dertöpfe auf verschiedenen Ebenen (Gemeinde, Kreis, 
Landschaftspflegevereine, Land, Bund sowie besondere 
Töpfe z.B. von Stiftungen oder Fachämtern). Hier ist 
wichtig, diese Gelder zusammenzuziehen. Die Mitarbei- 
ter der „Biologischen Stationen" sollten diesen Topf ver- 
walten und das Geld nach ökologischen Kriterien verge- 
ben. 
Das Prinzip der Geldvergabe nach Einzelentscheidungen 
ohne zusammenhängende Betrachtung sollte möglichst 
schnell überwunden werden. Hierbei hilft die Erarbeitung 
eines Naturschutzprogrammes. Fördergelder werden in 
Zukunft immer dann vergeben, wenn eine Maßnahme 
(Gestaltung, Aufkauf, Nutzungsextensivierung usw.) der 
Verwirklichung des Programmes dient. Das spart auf die 
Dauer auch erhebliche Zeit der jeweiligen Vergabeeilt- 
Scheidung. Das Verfahren ähnelt damit der Dorferneue- 
rung, wo die Mittelvergabe auch a n  die Festsetzungen des 
Dorferneuerungsplanes gekoppelt ist. 
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- Okologische Datensammlungen 
Im Form von Bibliotheken, Archiven sowie mit Hilfe der 
EDV sollten in der „Biologischen Station" Daten z.B. der 
Biotop- oder Artenkartierung, der Flächennutzung oder 
der Adressen von Ansprechpartnern jederzeit verfügbar 
sein. Eine entsprechende Ausstattung ist zu gewährleisten. 
Erfassungsbögen für ehrenamtliche Naturschützer sind 
so abzufassen. daß deren Daten einfließen können. 
Es dürfte sinnvoll sein, die schon vorhalldeneil Daten- 
sammlungen mancher Xaturschutzvereine sowie der 
Landesämter für Katurschutz zusammenzufassen. Dafür 
ist ein vertrauensvoller und enger Kontakt aufzubauen. 
Xaturschutzvereine müssen von den Datensammlungen 
auch selbst jederzeit profitieren können. 

- Extensivierung in der Landwirtschaft 
Für die Nutzungsextensivierung stehen inzwischen erheb- 
liche Geldmittel bereit. Diese Mittel sollten in den „Biolo- 
gischen Stationen" vergeben werden. Deren Mitarbeiter 
bauen einen direkten Kontakt zu den Landwirten auf, 
wobei ihnen örtliche Xaturschutzansprechpartner helfen. 
Die Extensivierung in der Landwirtschaft gehört zu den 
zentralen Xaturschutzaufgaben. Im Naturschutzpro- 
gramm sollte festgelegt sein, in welchen Landschaftsberei- 
chen welche Art von Xutzung als naturverträglich einzu- 
stufen ist. Die Mittelvergabe sollte dann dem Erreichen 
dieser Vorgaben dienen. Danach können dann individu- 
elle Verträge mit den Kutzern oder Gruppen, die die 
Pflege übernehmen, abgeschlossen werden. 
Die „Biologische Station" ist dann auch im weiteren An- 
sprechpartner für Rückfragen. Sie übt die direkte Kon- 
trolle aus. Ein Netz örtlicher Ansprechpartner für den 
Xaturschutz kann diese Arbeit wirkungsvoll unterstützen. 

- Schutzgebiete 
Die „Biologische Station" entwickelt Vorschläge für 
Schutzgebiete in ihrem Wirkungsgebiet, zudem ist sie für 
die Uberwachung derselben und die Koordination voll 
Naturschutzvorhaben in den Schutzgebieten zuständig. 
Insbesondere sollten in den Schutzgebieten regelmäßig 
Daten erfaßt werden, um den Erfolg der Unterschutzstel- 
lung und Katurschutzmaßnahmen ständig zu kontrollie- 
ren. 
Schutzgebietsausweisungen sollten zurückhaltend erfol- 
gen. Freiwillige Regelungen wie Verträge mit Naturnut- 
zern sind vorzuziehen, da sie das Verhältnis Naturschutz 
zu Naturnutzung positiv entwickeln, während Verord- 
nungsnaturschutz oftmals Gräben aufreiflt. Typische 
Fälle, in denen Schutzgebietsausweisungen sinnvoll sein 
konnen, sind Kernbereiche sowie die Ausweisung be- 
stimmter Biotypen als Geschützter Landschaftsbestand- 
teil, d. h. alle Biotope des dann benannten Typs sind ge- 
schutzt (Baumschutzsatzung, Heckenschutzsatzung usw.) 

- Kontrolle 
Ständige Präsenz vor Ort  wird etliche Umweltzerstörun- 
gen vermeiden. Verträge müssen auf ihre Einhaltung über- 
prüft werden, Schutzgebiete und andere Naturschutz- 
maßnahnien sind regelmäflig durchzuchecken, um Fehl- 
entwicklungen zu vermeiden. 

Mit diesem Aufgabenspektrum wäre die „Biologische Sta- 
tion" ausgelastet. Es verschiebt das Schwergewicht vom bis- 
her rein reagierenden Naturschutz auf den agierendem mit 
programmatischer Arbeit - ohne daiS Kontrolle und Mit- 
sprache bei Eingriffen zu kurz kommt. 

Je nach Bedarf werden Sonderaufgaben hinzukommen. Hier- 
für muiS es möglich sein, daß Werkverträge geschlossen und 
damit die Leistungsfähigkeit der „Biologischen Station" 
jederzeit den Erfordernissen angepaßt werden kann. 

6.3 Beispielkonzept für eine Naturschutz- 
Station 

- Modellprojekt für einen bürgernahen Naturschutz „von 
unten " - 

Der folgende Text dokumentiert das Konzept für die Pla- 
nung einer Naturschutzstation nach dem Modell der vorge- 
stellten ,,Biologischen Station" aus den Kapiteln 6.1 und 
6.2. Das Projekt war zum Zeitpunkt der Drucklegung die- 
ses Textes noch in der Vorbereitung und konnte anschlie- 
ßend nlcht verwirklicht werden. Der Text stammt von Jörn 
Hartje, Institut für Ökologie, Turmstr. 14a, 23843 Bad 01- 
desloe. institut@inihaus.de. 

Projektskizze 

Die Naturschutzstation soll einen ganz neuen Ansatz im 
Naturschutz und der Umweltbildung demonstrieren und 
umsetzen. Die über die Jahre immer schlechtere Akzeptanz 
des Naturschutzes in weiten Teilen der Bevölkerung hat zu 
den Uberlegungen eines Naturschutzes „von unten" ge- 
führt, denn der Naturschutz muß die Interessen aller betrof- 
fenen Menschen einbeziehen, dazu gehören neben den Nut- 
zern auch alle anderen Anwohner. Die Naturschutzstation 
steht hier als Anlauf- und Vermittlungsstelle zur Verfügung, 
sie ist ihrerseits als Lobby für den Naturschutz tätig und 
engagiert sich in der Forschung sowie überregionalen 
Schutzbemühungen. Modellhaft werden auch Nutzungsfor- 
men demonstriert sowie ökologische Betriebe und eine öko- 
logische Lebensweise praktiziert. 

Wir glauben, daß sich gerade auch der Kreis Stormarn und 
vor allem das Travetal für die Einrichtung einer solchen Sta- 
tion eignet, weil dort seit einiger Zeit Bemühungen für die 
Renaturierung der Trave in Gange sind, diese aber bisher 
vor allem am Widerstand der Grundbesitzer scheiterten. 
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Hintergründe 

Unabhängig davon bietet dieser Fluß zahlreiche aus Natur- 
schutzsicht interessante Flachen und gleichzeitig eine inten- 
siv genutzte Laiidschaft mit all ihren Problemen der Uber- 
düngung, Zerstiirung von Lebensräumen und Erosion. Nicht 
zuletzt leben hier auch viele Menschen, die in die Natur- 
schutzarbeit eingebunden werden könnten. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist, daß hier ein sehr geeignetes 
Gebäude zum Verkauf steht und somit auch ein fester Stand- 
ort für die Naturschutzstation gegeben wäre. Grundsätzlich 
wäre unser I<oilzept aber auch an anderen Standorten um- 
setzbar. 

Ein weiterer Schwerpunkt soll und muß die Bildungsarbeit 
sein. Wir wollen damit auch dem Akzeptanzproblem im 
Naturschutz entgegenwirken. Leider ist die klassische Um- 
weltbildung gescheitert, sie konnte sich nicht deutlich genug 
von der schulischen Bildung absetzen oder wurde in diese 
integriert. Umweltbildung muß aber auch „von unten" 
kommen, das heißt Jugendliche müssen dazu motiviert wer- 
den, selber aktiv zu werden. Fakten und reines Naturerleben 
reichen nicht, sie unterstützen nur die weit verbreitete Kon- 
sumhaltung von Kindern und Jugendlicheri. Wir wollen da- 
her eine Natur-Erlebnis-Station einrichten, die vor allem die 
eigenen Instinkte von Kindern und Jugendlichen, aber auch 
Erwachsenen neu weckt und so zu einer Umweltbildung von 
unten führt. 

Politik und Verwaltung 
111-5 

Warum eigentlich eine Naturschutzstation? 
Naturschutz steht heute im Abseits. Trotz oder vielleicht ge- 
rade durch die Ausweisung vieler Schutzgebiete sind immer 
größere Bevölkerungsteile dem Naturschutz entgegengetre- 
ten. Es ist heute kaum noch möglich, ohne Widerstand aus 
der Bevölkerung ein Schutzgebiet, geschweige denn einen 
Nationalpark auszuweisen. Aber auch in der Fläche stöi3t 
der Verordnungsnaturschutz immer mehr an seine Grenzen: 
Landschaft~läne werden nicht umgesetzt, Naturschutzge- 
setzgebung wird flächendeckend mißachtet und es herrscht 
ein unglaubliches Mißtrauen vor der Naturschutzverwal- 
tung. 

Der Naturschutz leidet unter mehreren Problemen, das ent- 
scheidende dabei ist allerdings sein Akzeptanzproblem. 
Konnte sich die Verwaltung in den achtziger Jahren noch auf 
eine starke ehrenamtliche Naturschutzlobby berufen, so ist 
sie heute fast auf sich alleine gestellt. Sie stößt immer mehr 
an ihre Grenzen, da sich andere Verwaltungen besser durch- 
setzen können (durch ungleiche Kompetenzverteiiung). Vor 
Ort  stößt das Handeln der Naturschutzverwaltung zuneh- 
mend auf Ablehung und Unverständnis bei den Bürgern und 
Nutzern. Die Verwaltung hat es bisher nicht geschafft, ihre 
Anliegen umzusetzen. 

Wenn wir aber in Zukunft mit dem Naturschutz vorankom- 
men wollen, müssen wir ihn vor Ort  bringen zu den Men- 
schen und ihn mit diesen gestalten. Hierzu dient die Natur- 
schutzstation. 

Auch im Bereich U m w e l t b i l d ~ n ~  liegt vieles im argen. Auf 
jeden Fall hat die Umweltbildung der letztenJahre kaum zu 
einem BewuiStseinswandel unter Jugendlichen geführt, son- 
dern die schon vorhandene Konsumhaltung eher noch ge- 
fördert. Hier kann die Naturschutzstation Alternativen vor- 
leben, zum eigenen Handeln motivieren und unvergeßliche 
Naturerlebnisse bieten. 

Anspruch und Wirklichkeit 
Ursprünglich geht die Idee der Naturschutzstation aber 
schon auf das Jahr 1920 zurück, wo der „Naturrevolutio- 
när" Paul Robin die flächendeckende Einführung soge- 
nannter „NaturwartenL' forderte und die Idee in abgeän- 
derter Form sogar vom Staat zeitweise übernommen wurde. 
Grundidee dabei war, Naturschutz, Wissenschaft und 
Selbstversorgung miteinander zu verbinden. Heute stellt die 
Naturschutzstation vor allem in Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg einen wichtigen Teil des Naturschutzes dar. In 
den meisten anderen Bundesländern gibt es bisher nur sehr 
vereinzelte Naturschutzstationen, zumeist als Modellpro- 
jekte, aber nicht flächendeckend. Die meisten vorhandenen 
Stationen haben ein Manko, sie wurden vom Staat eingerich- 
tet, unterstehen direkt den Naturschutzbehörden oder sind 
ausschließlich von staatlichen Zuschüssen abhängig. Somit 
ist für diese Einrichtungen kaum eine wirklich unabhängige 
Naturschutzarbeit möglich. 

Auch in Schleswig-Holstein wurde bisher erst eine Natur- 
schutzstation an ein bestehendes Zentrum angegliedert, viel 
zuwenig für Schleswig-Holstein. 
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Die Situation vor Ort  
Der Kreis Stormarn ist zwar einer der Kreise mit der gering- 
sten Arbeitslosigkeit, dafür gibt es hier aber ein überdurch- 
schnittliches Angebot an Verkehrswegen, was zu einer star- 
ken Luftbelastung führt. Das angrenzende Hamburg trägt 
seinen Teil dazu bei. Es ist also ein Kreis, der einerseits mit 
starken Umweltbelastungen zu kämpfen hat, der aber auch 
andererseits viele Naturschutzgebiete beherbergt. 

Die Trave ist an vielen Stellen begradigt, seit einigen Jahren 
sind Bemühungen in Gange die Trave zu renaturieren, was 
bisher wegen der Besitzverhältnisse nicht von Erfolg gekrönt 
war. Hier soll die Naturschutzstatioil als Vermittler dienen. 

Die Region Bad Oldesloe - Bad Segeberg - Lübeck hat bis- 
her keine vergleichbare Einrichtung, auch eine Tagungs- 
inöglichkeit und Natur-Erlebnis-Station für Kinder und 
Jugendliche gibt es bisher nicht. 

Die Situation in der Umweltbildung 
Wir - die Initiatoren der Naturschutzstation - sind unzu- 
frieden mit den Ergebnissen bisheriger Umweltbildungspra- 
xis. Noch ist sie den Beweis schuldig geblieben, daß sie am 
alltäglichen Verhalten der Mehrheit der Menschen etwas 
Entscheidendes ändert. 

Eine Hauptursache sehen wir darin, daß soziale und psy- 
chologische Erkenntnisse nur am Rande Eingang in die Me- 
thoden der Umwelterziehung finden. Den Teilnehmern sind 
in aller Regel der Tagungsort sowie sein soziales und ökolo- 
gisches Umfeld völlig fremd. Wenn die ersten Voraussetzun- 
gen für ein gemeinsames Handeln geschaffen sind, ist die 
Veranstaltung meist beendet. Die Beteiligten kehren verein- 
zelt in gleichgebliebene Alltagssituationen zurück. Es fehlt 
ein soziales Netz, das die praktische Anwendung der Er- 
kenntnisse ermöglicht, fördert, begleitet und überprüft. Um 
dauerhafte Handlungsbereitschaft zu wecken, müssen neue 
Wege in der Umwelterziehung gewählt werden. Daraus er- 
geben sich die Schwerpunkte unseres Vorhabens. 

Darüber hinaus berücksichtigt die bisherige Umweltbil- 
dungspraxis nur wenig wirtschaftliche Einflüsse. In ökono- 
misch engen Zeiten wird besonders deutlich. wie sehr 
glaubwürdiger Umweltschutz weiterhin die Praxis einer ge- 
sellschaftlicheii Elite geblieben ist. Ökologische Erforder- 
nisse stehen beständig in der Gefahr, im Zweifelsfalle hinten- 
angestellt zu werden. Daher bedarf es Wege, die die Okologie 
möglichst allen Bevölkerungsschichten näherbringen. Dies 
macht u.a. neue Wertmaßstäbe bezüglich der Rolle von Ar- 
beit und Konsum für ein erfülltes Leben vonnöten. damit 
nicht weiterhin materielle Orientierung Initiative verhin- 
dert. Wir wollen daher einerseits alternativen Betrieben 
durch Zusammenarbeit eine wirtschaftliche Existenz er- 
möglichen. Im Rahmen der Naturschutzstation wollen wir 
auch demonstrieren. daß Naturschutz sich rechnen kann 
bzw. Wege aufzeigt, wie dies funktionieren kann. Anderer- 
seits wollen wir auch spezielle Berufsgruppen durch Bil- 
dungsangebote im Okologiebereich fortbilden. Durch die 
enge Verzahnung der Tätigkeitsfelder (Naturschutzstation, 
Umweltpädagogik, alternatives Wirtschaften und ein konse- 
quent ökologisches Wohnprojekt) wird die Machbarkeit 
von ökologischen Lebensperspektiven erlebbar. 

. ..- . . -  - ---- .- - - 

Planung und Umsetzung 

Wir sind um praktische Lösungswege bemüht, die die Um- 
weltbildung inhaltlich und methodisch voranbringen. Ziel 
ist es, sie konsequent umsetzbar zu machen. Um eine spür- - 
bare Veränderung von Lebensstilen zu bewirken, gilt es, 
Gruppenprozesse zu beleben, Umweltbildung immer auch 
als Sozialerziehung und projektorientierte Gemeinwesen- 
arbeit zu begreifen. 

Eine Naturschutzstation für Europa 

Aber auch bundesweit und auf europäischer Ebene gibt es 
viele Probleme bei der Umsetzung von Naturschutzgesetzen 
und Verordnuiigen. So stößt die Flora-Fauna-Habitat- 
Richtlinie der EU bei Naturschützern auf begeisterte Zu- 
stimmung und bei Nutzern und vielen Bürgern auf strickte 
Ablehnung. Hier gilt es neue Wege zu gehen, neue Allianzen 
zu schließen und einen Naturschutz von unten auch auf 
europäischer Ebene einzufordern. Wir wollen zeigen, daß 
Naturschutz auch mit den Bürgern möglich ist und Ansätze 
in dieser Richtung international vernetzen. 

Dasselbe streben wir in der Umweltbildung an. Auch hier 
müssen die Menschen vor Ort  selber aktiv werden und ihre 
Ideen einbringen, Jugendliche müssen motiviert werden, 
ihre Ideen selber umzusetzen und Kindern müssen Naturer- 
lebnisse ermöglicht werden, die zum Weiterdenken anregen. 
Umweltbildung muß aber auch soziale, kulturelle und inter- 
nationale Aspekte einbeziehen. Die Natur-Erlebnis-Station 
soll so zu einem internationalen Treffpunkt für Kinder und 
Jugendliche werden. Gerade der Ostseeraum bietet sich hier 
in einem zusammenwachsenden Europa an, hier werden wir 
unsere zahlreichen schon jetzt bestehenden Kontakte weiter 
ausbauen und intensivieren. Wir werden auch eng mit ande- 
ren Bildungseinrichtungen, wie z.B. dem Bildungsschiff 
„Lovisa zusammenarbeiten. 

Ideen zur Umsetzung 
Eckpunkte eines innovativen Konzeptes 

Naturschutzstation in Stormarn 

Beratung der Bürger, Landwirte und anderer Nutzer so- 
wie der politischen Gremien in Umwelt- und Natur- 
schutzfragen. Dabei werden auch betriebswirtschaftliche 
Fragen (Finanzierung von Naturschutzvorhaben, Förde- 
rungen, Direktvermarktung oder Güllebörsen) beant- 
wortet. Die Beratung soll durch regionale Angebote in 
verschiedenen Orten attraktiv gemacht werden und so die 
Menschen direkt erreichen. 
Die Betreuung von Naturschutzflächen sowie der gesam- 
ten Fläche in Naturschutzfragen soll durch die Natur- 
schutzstation in Kooperation mit den Nutzern und der 
Bevölkerung durchgeführt werden. Dabei werden Natur- 
schutzbelange durch persönliche Gespräche, Uberzeu- 
gung und demokratische Prozesse durchgesetzt und nicht 
von oben bestimmt. Insgesamt soll die Information im 
Mittelpunkt stehen. 
Durch die ständige Anwesenheit der Mitarbeiter der Na- 
turschutzstation wird eine soziale Kontrolle ausgeübt, die 
Naturzerstörung verhindern hilft. 
Ein weiteres wichtiges Standbein der Naturschutzstation 
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sind Planungen und Entwürfe. Dabei sind die Planungen 
anderer Einrichtungen (vor allem von Behörden) interes- 
sant, hier wird die Naturschutzstation selber Stellung- 
nahmen verfassen, die dann direkt in die Planungen in- 
tegriert werden sollten. 
Ein weiterer wichtiger Schritt weg vom reagierenden Na- 
turschutz führt zu einem selber handelnden. Die Natur- 
schutzstation entwirft selber Pläne. wie sich der Natur- 
schutz entwickeln sollte, auch hierbei werden die Bewoh- 
ner einer Gemeinde bzw. der betroffenen Gegend mit 
einbezogen. Statt wie bei Landschaftsplänen, die häufig 
selbst Naturzerstörung festschreiben, plant der Natur- 
schutz auf diese Weise eigenständig. So kommt die Natur- 
schutzstation mit der Erstellung von Naturschutzpro- 
grammen aus der rein reagierenden Rolle heraus. 
Die Umsetziing von Planungen oder von konkreten Na- 
turschutzvorhaben wird ständig durch die Naturschutz- - 
station begleitet, wodurch sie das Verschwinden der 
Pläne in der berühmten Schublade verhindern wird. Die- 
ses bedarf intensiver Gespräche und Verhandlungen mit 
Grundeigentümern und der Bevölkerung. Auch die Bau- 
leitung in der Landschaft könnte durch die Naturschutz- 
station übernommen werden, denn häufig werden durch 
den Einsatz schwerer Maschinen wertvolle Randbereiche 
in Mitleidenschaft gezogen. Hier gilt es, schonende Me- 
thoden zu finden (z.B. per Handarbeit mit ehrenamt- 
lichen Helfern). 
Es wird angestrebt, staatliche Aufgaben zu übernehmen 
(z.B. Vertragsnaturschutz, Ausweisung von Schutzgebie- 
ten, Kontrolle, Biotopmaßnahmen, Förderungen:~. Dies 
wäre eine sehr entscheidende Veränderung zu einem Na- 
turschutz mit den Menschen. 
Die Naturschutzstation wird vor Ort  als Anlaufstelle für 
alle Bürger dienen. So könnten Nutzer hier ihre Informa- 
tionen und Hilfe für die Durchführung von Naturschutz- - 
maßnahmen bekommen oder Verbraucher sich über die 
umweltfreundliche Entsorgung von Müll oder den Schutz 
von Bäumen informieren. Die Station kann auch als 
..Markt" für Lebensmittel dienen und durch Direktver- 
marktung von in der Region produzierten Lebensmitteln 
Nutzer und Verbraucher näher zusammenbringen. Auch 

U 

andere Umweltprojekte könnten sich hier treffen und mit 
Unterstützung der Naturschutzstation umgesetzt werden. 
So wird vermieden, daß die Naturschutzstation wie viele 
Naturschutzbehörden zu einer abgehobenen Institution 
wird. 
Die Naturschutzstation ist eine „Lobby" für die Natur 
vor Ort, ohne daß sie gegen die Interessen der Menschen 
agiert. Sie versucht die Menschen einzubeziehen, wobei 
die Naturschutzstation selber quasi ein „Anwalt" der Na- 
tur ist, während die Bevölkerung entscheiden kann, wie 
weit sie Naturschutz umsetzt. Ein wichtiger Vorteil der 
Naturschutzstation gegenüber ordnungsrechtlichem Na- 
turschutz: sie kann nicht einfach abgewählt werden! 
Durch die Naturschutzstation kann auch die Öffentlich- 
keitsarbeit im Naturschutz deutlich verbessert werden. Es 
können Vortragsreihen, Informationsveranstaltungen, 
Schulungen (2.B. für Landwirte) usw. mit anderen Trä- 
gern zusammen angeboten werden. Alle Planungen und 

Naturscl~utzvorhaben sollten der Öffentlichkeit in 
Führungen, Vorträgen, Infobroschüren oder Ausstellun- 
gen bekanntgemacht werden. Dies würde dem heute weit 
verbreiteten Unverständnis dem Naturschutz gegenüber 
entgegenwirken. 
Eine weitere Aufgabe der Naturschutzstationen ist die 
Sammlung ökologischer Daten und Forschung. Dies soll 
von einer populärwissenschaftlichen Bibliothek, Ideen- 
sammlung, Sammlung von Unterrichtsmaterial bis hin zu 
speziellen Facharchiven und Datenbanken reichen. Hier 
können einerseits interessierte Bürger Umweltdaten er- 
fragen und andererseits können diese Daten auch wissen- 
schaftlich genutzt werden. Eigenständige wissenschait- 
liche Arbeit kann 2.B. in einem überregionalen Verbund 
von Naturschutzstationen zu bestimmten Themen (z.B. 
Feuchtwiesenschutz, Flußrenaturierung) liegen oder die 
Naturschutzstation kann überregionale Schutzbemühun- 
gen koordinieren. 
Eigene Veröffentlichungen werden im Rahmen der Veröf- 
fentlichungen des „Instituts für Ökologie" nach außen 
getragen. Schon heute sind hier diverse Veröffentlichun- 
gen erschienen, dies wollen wir weiter intensivieren. So 
gibt es vom Institut für Ökologie eine Reader Reihe zu 
verschiedenen Umweltthernen, Bücher sind in Planung. 
Die JUP! ist Herausgeber mehrerer Bücher zur Umwelt- 
bildung und eines Buches über Okojobs. In Zukunft sol- 
len diese Veröffentlichungen auch über das Internet pu- 
bliziert werden (2.B. oekoiobs.de) 
Bei der ~ x t e n s i v i e r u n ~  der ~andwirtschaft  kommt der 
Naturschutzstation eine Schlüsselrolle zu. Hier kann sie 
als Vermittler fungieren und durch den persönlichen Kon- 
takt vor Ort  zu einer Umsetzung bestehender Programme 
beitragen. Angestrebt wird, daß die Naturschutzstation 
auf Dauer auch Mittel selber vergeben kann. Die Mittel- 
vergabe sollte dann über die Naturschutzstation zur Um- - 
setzung von Naturschutzmaßnahmen und naturschutz- 
gemäßer Landwirtschaft eingesetzt werden und so zu 
einer wirksamen Extensivierung der Landwirtschaft bei- 
tragen. 

Die Ausweisung von Schutzgebieten sollte nur in Ausnah- 
mefällen erfolgen und immer durch eine demokratische 
Entscheidung vor Ort  legitimiert sein. Die bisherige Pra- 
xis der Ausweisung von Schutzgebieten reißt dagegen 
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häufig unüberwindbare Gräben zwischen Naturschützern 
und -nutzern auf. Typische Fälle, wo sich die Bewohner 
einer Gegend für die Ausweisung von Schutzgebieten ent- 
scheiden könnten, wären Kernzonen bestimmter Biotope. 
Diese sind meist sowieso als geschützter Landschaftsbe- 
standteil per Gesetz geschützt und es sollte vermieden 
werden, hier unnötige Konflikte heraufzubesch\vören. 
Fachlich sinnvoll ist da das Hinwirken auf einen be- 
stimmten Prozentsatz, der geschützt werden sollte (15% 
der gesamten Landschaft als Vorrangfläche). Auch dies 
müßte aber eine demokratische Entscheidung vorausset- 
zen. 
Die Finanzierungsmöglichkeiten des Naturschutzes sind 
heute kaum noch zu überschauen (verschiedene Ebenen 
und Töpfe). Hier soll die Naturschutzstation als Service- 
stelle fungieren. Diese Mittel sollten aber auf Dauer in 
der Naturschutzstation zusammengefaßt werden. Es 
sollte aber auch Wert darauf gelegt werden, daß keine 
Einzelmaßnahmen mehr finanziert werden, wie der An- 
kauf kleiner isolierter Flächen, oder Anlage von Biotopen 
ohne Gesamtkonzept. Angesichts der Situation in der 
Landschaft ist die komplette Umsetzung (oder in Teil- 
schritten) zusammenhängender Naturschutzkonzepte 
notwendig. 

Natur-Erlebnis-Werkstatt 

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sein: Gerade bei Kindern aus Städten und im- 
mer mehr auch bei Kindern aus der ländlichen Region tritt 
die Entfernung von der Natur deutlicher zu Tage. Eine wich- 
tige Entwicklungsphase des Kindes wird nur unzureichend 
„ausgelebt". Kennzeichnend dafür ist, daß zehn Automar- 
ken den meisten Kindern mit Leichtigkeit einfallen, jedoch 
5 verschiedene Pflanzen- oder Tierarten schon zu Schwierig- 
keiten führen. Unser Anliegen ist, gerade auch Kinder an die 
Natur heranzuführen. Besondere Methoden, die über unsere 
in anderen Bereichen angewandten Arbeitsstile hinausge- 
hen bzw. hier ihren Schwerpunkt finden, sind 2.B.: Spieleri- 
sche Elemente (nach den Ideen von Joseph Cornell), Natur- 
erlebnis, kreative und künstleriscl.ie Phasen (Beispiele: 
Skulpturen aus Lehm, Weidenzäune und -körbe usw.). Für 
diese pädagogischen Ansprüche stehen mehrere qualifi- 
zierte Biologen und Pädagogen zur Verfügung. 

Hierzu soll ein Tagungshaus die Möglichkeit bieten, Semi- 
nare mit bis zu 30 Teilnehmern und Tagesveranstaltungen 
mit bis zu 50 Teilnehmern abzuhalten. Hier wollen wir nicht 
nur Wissen vermitteln, sondern vor allem zum Selberaktiv- 
werden anregen. Dazu benötigen wir neben Unterbrin- 
gungsmöglichkeiten für die Teilnehmer mindestens 2 große 
Seminarräume, die mit Tafeln und Leinwänden ausgestattet 
sind. Auch bestimmte Ausstattung (BinokulareIMikro- 
skope, Aquarien oder die eines Werkraumes) wird benötigt. 
Hier können bestimmte Themen praktisch umgesetzt wer- 
den. So können z.B. mit Binokularen Wasserproben unter- 
sucht werden, oder Moose bestimmt werden, im Werkraum 
können Naturfarben oder Weidengeflecht hergestellt wer- 
den. Ein weiterer sehr wichtiger Bereich ist die Einrichtung 
einer umfangreichen Umweltbibliothek, die auch die Rand- 

bereiche des Umweltschutzes (z.ß. Psychologie, Genetik) 
nicht auger Acht Iäßt. Es sollte auch ein umfangreiches 
Ideenarchiv vorhanden sein, damit die Teilnehmer der Semi- - 
nare hier weitere Ideen für die Arbeit finden können. Auch 
sollte in der Bibliothek Spezialliteratur wie Karten und Gut- 
achten nicht fehlen. In dieser Bibliothek können sich die 
Teilnehmer zu Stillarbeit zurückziehen. 

Insgesamt soll die gemeinnützige padagogische Arbeit alle 
Themenbereiche des Natur- und Umweltschutzes abdecken 
mit besonderer Betonung auf ökologischen Wirtschafts- 
und sozialen Gesellschaftsformen. Dabei soll sie u.a. folgen- 
den Grundsätzen entsprechen: Veranstaltungen finden vor- 
nehmlich mit dem Ziel statt, Lösungsansätze zu erproben. 
Beständiger Austausch und Vernetzung von Projektergeb- 
nissen werden angestrebt. Durch engagiertes ökologisches 
Handeln berührte oder hervorgerufene psychologische und 
soziale Probleme werden besonders aufgearbeitet. Dies ge- 
schieht in dem Bemühen, Gruppcnzusammenhänge und ge- 
genseitige Verantwortung als Voraussetzung für erfolgrei- 
che Projekte wieder erfahrbar zu machen. 

Um ein Gelingen insgesamt zu fördern, müssen mögliche 
Teilnehmer beständig mit ihren persönlichen Interessen und 
Neigungen berührt und aktiv angesprochen werden. Daher 
darf sich die beabsichtigte Einrichtung nicht niit dem be- 
kannten Charakter von Umweltzentren und -beratungsstel- 
len begnügen. 

Beispiele aus der ßildungspraxis: Seminarveranstaltung 
zum Thema Gentechnik in Nahrungsmitteln. Hieraus grün- 
dete sich ein Projekt, das Bäckereien, Kneipen ctc. vernetzt 
und werbewirksam unterstützt, die auf die Verwendung 
genmanipulierter Nahrung verzichten. Auch ein Seminar 
über Weidenflechten regt Jugendgruppen dazu an, die voii 
ihnen gepflegten Weiden für Geflecht zu verwerten und 
dann auf dem Markt zu verkaufen. 

Internationaler Treffpunkt 

Die Naturschutzstation soll europaweit zu einem Modell- 
projekt für einen Naturschutz „von unten" werden. Denn 
leider ist der Naturschutz fast überall noch sehr mit konser- 
vativen Denkmustern behaftet. Aber auch der Naturschutz 
braucht emanzipatorische Ansätze, wenn er nicht zur 
„Okodiktatur" führen will. Hier möchten wir modellhaft 
Alternativen aufzeigen. 
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Bundesweit und auf europäischer Ebene gibt es viele Pro- 
bleme bei der Umsetzung von Naturschutzgesetzen und Ver- 
ordnungen. So stößt die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der 
EU bei Naturschützern auf begeisterte Zustimmung und bei 
Nutzern und vielen Bürgern auf strickte Ablehnung. Hier 
gilt es neue Wege zu gehen, neue Allianzen zu schließen und 
einen Naturschutz von unten auch auf europäischer Ebene 
einzufordern. Wir wollen zeigen, daß Naturschutz auch mit 
den Bürgern möglich ist und Ansätze in dieser Richtung in- 
ternational vernetzen. 

Das selbe streben wir in der Urnweltbildung an. Auch hier 
müssen die Menschen vor Ort  selber aktiv werden uncl ihre 
Ideen einbringen, Jugendliche müssen motiviert werden, 
ihre Ideen selber umzusetzen und Kindern müssen Naturer- 
lebnisse ermöglicht werden, die zum Weiterdenken anregen. 
Umweltbildung muß aber auch soziale, kulturelle und inter- 
nationale Aspekte einbeziehen. Die Natur-Erlebnis-Station 
soll so zu einem internationalen Treffpunkt für Kinder und 
Jugendliche werden. Gerade der Ostseeraurn bietet sich hier 
in einem zusammenwachsenden Europa an, hier werden wir 
unsere zahlreichen schon jetzt bestehenden Kontakte weiter 
ausbauen und intensivieren. Wir werden auch eng mit ande- 
ren Bildungseinrichtungen aus ganz Europa und vor allem 
im Ostseerauni, wie z.B. dem Bildungsschiff „Lovis" zu- 
sammenarbeiten. 

Ökologische Rerufsperspektiven 

Unsere Zielvorstellung ist es, sanfte Wirtschaftsweisen zu 
fördern und damit neue (oder auch alte) Berufs- und Le- 
bensperspektiven zu eröffnen. Die Tätigkeiten lassen sich 
unterteilen in die Bereiche ökologische Berufsberatung und 
die Förderung entsprechender neben- oder hauptberuflicher 
Selbständigkeit. 

Zum Erstgenannten zählt die systematische Vermittlung von 
umweltbezogenen Ausbildungsmöglichkeiten sowie von 
Praktikums-, Teilzeit und Ferienarbeitsplätzen. Hierzu ha- 
ben wir auch eine Broschüre „Unterwegs für die Uniwelt" 
herausgegeben. 

Zum zweiten Bereich zählt die Vermittlung der für eine 
Selbständigkeit in sanften Wirtschaftsweisen ben6tigten 
Kenntnisse bei gleichzeitiger Wiederbelebung historischer 
Kulturtechniken. Im Hintergrund steht die Uberzeiigung, 

daß zur Lösung des Problems Arbeitslosigkeit ein besserer 
Zugang zu stärker selbstbestimmten und zugleich soziale- 
ren Wirtschaftsforrnen wesentlich ist. Hierzu kann die pra- 
xisbezogene Umweltbildung besonders zukunftsorientierte 
Beiträge mittels Wiederbelebung lokaler, teilweise histori- 
scher und zugleich nachhaltiger Wirtschaftsformen leisten. 
Konkret könnte dies bedeuten, daß durch Biotoppflege- 
maßnahmen anfallendes Material nicht einfach verbrannt 
wird, sondern sinnvoll verwertet wird (z.B.: Weiden und 
Großseggen als Flechtmaterial), oder die Einrichtung von 
regionalen Nahrungsrnittelbörsen zur Vermarktung Ökolo- 
gischer Erzeugnisse. 

Einen weiteren Bildungsbereich stellt die ökologische Fortbil- 
dung von bestimmten Berufsgruppen dar. Hier wäre vorstell- 
bar, Lehrern die nötigen Kenntnisse über die Aktivierung von 
Jugendlichen zu Umweltprojekten, Naturerlebnispädagogik 
oder einfach über Projektarbeit zu vermitteln. Auch die Fort- 
bildung in verschiedenen Handwerksberufen (z.B.: Maler, 
Tischler, Keramiker, Bäcker) ist angestrebt. Hier könnte die 
Verwendung ökologisch produzierter Materialien oder nicht 
durch Gentechnik beeinflußter Nahrungsmittel (in Bäcke- 
reien) im Mittelpunkt stehen. Dies sind nur einige Beispiele, 
die die Bandbreite der berufsbezogenen Fortbildung verdeut- 
lichen sollen. 

Ökologisches Wirtschaften und Wohnen 

Als eine ergänzende Bereicherung der bisher aufgeführten 
Schwerpunkte und zugleich als Lebensgrundlage fiir einen 
Teil der Initiatoren sollen ökologisch wirtschaftende Be- - 
triebe und ein sozio-ökologisches Wohnprojekt angeschlos- 
sen werden. Bezweckt wird. die vermittelten Bildungsinhalte 
in ihrer ökologisch-ökonomischen Realität durch konkretes 
Vorleben erfahrbar zu machen. Vor allem Jugendlichen sol- 
len vielfältige Möglichkeiten eröffnet werden, eventuell spä- 
tere Berufsfelder in Praktikas, Freiwillige11 Jahren u.ä. zu er- 
proben. Ferner geht es darum, den umweltpolitisch so rele- 
vanten Alltag und das mit ihm verknüpfte Privatleben nicht 
länger stillschweigend aus der reflektierenden Bildungsar- 
beit auszuklammern, sondern konsequent zu integrieren. 
Ohnedem kann die soziale Unterstützung und Kontrolle der 
propagierten Alternativen nicht sinnvoll stattfinden. Und 
schließlich ist das notwendige dauerhafte ehrenamtliche En- 

U 

gagement zur Aufrechterhaltung des Cesamtvorhabens ohne 
eine zeit- und kräftesparende Verknüpfung mit Arbeit und 
Wohnen nicht realistisch vorstellbar. Im Sinne einer Weiter- 
entwicklung handlungsorientierter Urnweltbildung sollen 
sich daher gemeinnützige, wirtschaftliche und private Berei- 
che gegenseitig ergänzen. 

Folgende Wirtschaftsbetriebe sollen Bestandteil des Projek- 
tes werden: Keramik und Holzverarbeitung, das „Institut für 
Ökologie" oder Landwirtschaft und Gartenbau. Gerade 
diese Betriebe eignen sich besonders gut für die Vermittlung 
der angegebenen Lerninhalte. Der Wohnbereich soll bis zu 
12 Personen beherbergen können. Dabei ist die Unterbrin- 
gung von 5 Inhabern von Praktikumsplätzen vorgesehen. 
Der übrige Wohnbereich sollte den Initiatoren und haupt- 
amtlich im Projekt Beschäftigten vorbehalten bleiben. 
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Naturschutzstation in Stormarn - ein innovatives Projekt 

Das Besondere und Neue an dem Projekt Naturschutzsta- 
tion „Travetal" sei hier noch einmal zusammengefaßt: 

Die überregionale Bedeutung 
Naturschutz ist seit längerem für die breite Masse der Be- 
völkerung eher lästig als dag er als sinnvoll und notwendig 
angesehen wird. Hier soll die Naturschutzstation ansetzen 
und die Menschen wieder in die Naturschutzbemühungen 
einbeziehen und Naturschutz auch als ihr eigenes Anliegen 
begreifen lassen. Das aus diesem Ansatz entstandene Kon- 
zept eines Naturschutzes „von unten" ist sicher in dieser 
Form in der Bundesrepublik bisher einmalig. 

Im Naturschutz fallen zwar die meisten wichtigen Entschei- 
dungen vor Ort, trotzdem ist aber eine überregionale Zu- 
sammenarbeit notwendig. Auch vor dem Hintergrund der 
„Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie" und des „Natura 2000"- 
Programms ist eine internationale Vernetzung innovativer 
Naturschutzansätze für die Zukunft wichtig. Zur Zeit lösen 
die Naturschutzprogramme der EU vor Ort  eher Verbitte- 
rung aus, die Menschen fühlen sich übergangen. Wir wollen 
mit diesem Projekt den Naturschutz auf europäischer Ebene 
vorantreiben, 'il-iei. nicht gegen die Menschen, sondern die 
Menschen vor Ort mit einbeziehen. Hierzu ist ein Natur- 
schutz „von unten" ein erfolgversprechender Weg. Die Na- 
turschutzstation wird als Modellprojekt einen entscheiden- 
den Beitrag leisten. 

Auch die Natur-Erlebnis-Station ist in dieser Form bundes- 
weit einmalig, weil sie die Teilnehmer an Bildungsveranstal- 
tungen direkt in ein ökologisches Projekt mit einbezieht und 
das Selbermachen und Erfahrungen sammeln im Vorder- 
grund steht. So konnen Jugendliche und auch Erwachsene 

ganz neue Erfahrungen sammeln und ihre Persönlichkeit 
ausbilden. Sie wird bundesweit von Gruppen und Initiativen 
genutzt werden. Die zahlreichen Kontakte auch auf interna- - 
tionaler Ebene werden die Naturschutzstation zu einem in- 
ternationalen Treffpunkt machen. 

Ökologischer Anspruch 
Weitgehend werden wir bei der Verwendung von Baustoffen 
auf deren ökologische Vertretbarkeit achten. Dies haben wir 
im übrigen auch schon bei der Renovierung des Initiativen- 
hauses in Bad Oldesloe und des Okomobils getan. Darüber 
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hinaus streben wir an, das Haus mit Hilfe von Sponsoren 
und Sachs~enden zu einem ökolopischen Modellhaus um- - 
zugestalten (umweltfreundliche Heizung, Strom und Warm- 
Wasser durch Solarenergie, usw.), um so allen Besuchern die 
Möglichkeiten des ökologischen Bauens und Renovierens 
näherzubringen. Folgende Dinge wären z.B. möglich: 
Sumpfklärbeet, Komposttoilette, Wandheizung, Lehmbau, 
Nutzung regenerativer Energien (oder Okostrorn). - 

Bereicherung der ländlichen Struktur 
Es ist besonders interessant, die Naturschutzstation in der 
freien Landschaft mit starker landwirtschaftlicher Prägung 
einzurichten, denn wenn man dem Ziel des Naturschutzes 
auf 100% der Fläche näherkommen möchte, muß der Na- 
turschutz zu den Nutzern gehen und mit ihnen in einen Dia- 
log treten. Die Naturschutzstation kann aber zusätzlich 
auch als Treffpunkt für örtliche Gruppen-Initiativen usw. ge- 
nutzt werden. Durch die überregionalen Kontakte der Na- 
turschutzstation können auch Rückkopplungen zwischen 
der Region und der internationalen Ebene stattfinden, was 
beiden zugute kommen würde. 

Organisation und pädagogisches Konzept 
Der Naturschutzstation liegt das Konzept von einem Natur- 
schutz „von unten" (siehe auch Kap. VI-2.6) zugrunde. 
Dieses Konzept ist aus der Erkenntnis entstanden, daß der 
Naturschutz nicht gegen die Menschen vor Ort  durchge- 
setzt werden kann. Nach diesem Konzept soll der Verord- -- 
nungsnaturschutz zurückgedrängt werden und, wie in an- 
deren Politikbereichen auch, mehr Verantwortung den Bür- 
gern übertragen werden. Wir glauben, daß durch solch 
einen Naturschutz, der auf die Uberzeugung der Menschen 
setzt, auf Dauer mehr Naturschutz erreichbar ist. 

Unserem Bildungsangebot liegt das mittlerweile vielfach be- 
währte pädagogische Konzept der Projektwerkstätten in 
Schleswig-Holstein zugrunde. Dieses Konzept wurde auch 
von der Landesregierung als besonders innovative Form der 
Jugendarbeit gelobt und im Bericht der Landesregierung als 
neue Form der offenen Jugendarbeit hervorgehoben. Im fol- 
genden sind die Hintergründe zum pädagogischen Konzept, 
welches der Natur-Erlebnis-Station zugrundeliegt, aufge- 
führt: 
Aufgrund des gesellschaftlich und wirtschaftlich rasanten 
Wandels ist es heute nicht mehr möglich, Jugendliche mit - 
festgefügter Wissensvermittlung auf ihr Leben vorzuberei- 
ten. Dem muß sowohl die Schule (was sie bisher kaum tut, 
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so meint z.B. Erziehungswissenschaftler Prof. PETER STRUCK: 
„. . . Schule muß künftig Lernwerkstatt sein, weil Kinder am 
besten lernen, wenn sie selber handeln lernen.. .") wie auch 
au0erschulische pädagogische Arbeit Rechnung tragen. Es 
kommt daher darauf an, Jugendliche exemplarisch lernen 
und erfahren zu lassen. Hierdurch können Jugendliche die 
Gestaltung der eigenen Verhältnisse selber problematisieren 
und durch lösendes Handeln (also Projektarbeit) selbst in 
die Hand nehmen. Jugendliche können selber ihren Zu- 
kunftsbeitrag leisten, statt Resignation entsteht Motivation 
zum eigenen Engagement. Dies ist sicher eine sinnvolle Le- 
benserfahrung, weil auch die gesetzten Grenzen und guten 
Möglichkeiten (z.B. in Teamwork geht vieles besser) erfahr- 
bar werden und Bildung so einen Bezug zur Wirklichkeit be- 
kommt! 

Da es unseres Wissens nach kaum Bildungsstätten in 
Deutschland gibt, welche sich der Projektarbeit und projekt- 
orientierten Bildung in der beschriebenen Form verbunden 

- fühlen, halten wir es für dringend erforderlich, daiS Bil- 
dungsstätten dieser Art aufgebaut werden. Die Natur-Erleb- 
nis-Werkstatt ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und 
kann als Modellprojekt auch für weitere Einrichtungen die- 
ser Art dienen. Eine wissenschaftliche Begleitung und Veröf- 
fentlichung der gesammelten Erfahrungen dieses Projektes 
ist daher angestrebt. 

Die Trägervereine 

Das Projekt Naturschutzstation wird bisher vom Institut fur 
Okologie e.V und dem Förderverein des Jugendumweltnet- 
zes Stormarnl l,auenburg/ Lübeck e. V. getragen. Wir halten 
es für sinnvoll, dag für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche 
verschiedene Trägervereine zuständig sind, so können die 
verschiedenen Erfahrungen genutzt werden und auf das 
Know-how eines wissenschaftlichen Instituts und eines in 
der Jugendarbeit erfahrenen Vereins zurückgegriffen wer- 
den. 

Auf Dauer ist angestrebt, eine Stiftung für Naturschutz 
„von unten" zu gründen, die dann auch die Naturschutzsta- 

- tion tragen könnte und vor allem das Bürgerengagement für 
Naturschutz unterstützen soll. 

Das „Institut für Ökologie" ist eine Einrichtung für iinab- 
hängige Gutachten, Analysen, Planungen und Beratung. In 
ihm arbeiten Expertinnen und Experten verschiedener 
Fachbereiche kollektiv bundesweit zusammen. Für jeden 
Auftraggeber wird ein genauer Rahmen für die Arbeit fest- 
gelegt. Das Institut unterstützt auch Bürgerinitiativen und 
andere Gruppen bei ihrer Arbeit. Das Institut ist als ge- 
meinnützig anerkannt, Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Instituts sind Beratung, 
Vorträge und Seminare sowie Öffentlichkeitsarbeit, Veröf- 
fentlichungen (z.B. Aktionsmappe Umwelt, Reader zum 
Umweltschutz~ und Vernetzung von Umweltarbeit (u.a. 
Herausgabe der Umweltzeitschrift „O-Punkte"). Die Erstel- 
lung umfassender Umweltkonzepte ist ein Spezialgebiet des 
Instituts (auch die Naturschutzstation stellt ein solches um- 
fassendes Umweltkonzept dar). Ein besonderer Schwer- 

punkt ist zur Zeit die bundesweite Kampagne für Okostrom 
(Interner unter: http://move.to/oekostrom) 

Der Förderverein des Jugendumweltnetzes ist in der Jugend-, 
Umwelt- und Naturschutzarbeit tätig. Er ist nach dem 
KJHG als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und ist 
vom Finanzamt als „gemeinnützig" und besonders „förde- 
rungswürdigen Zwecke der Jugendhilfe" dienend aner- 
kannt. Der Verein konnte in den sechs Jahren seiner Tätig- 
keit für alle durchgeführten Projekte eine solide finanzielle 
Grundlage schaffen. Die Kontinuität des Fördervereins ist 
durch einige besonders aktive Jugendliche und junge Er- 
wachsene, die den Verein auch mit großer Wahrscheinlich- 
keit noch viele Jahre aktiv unterstützen werden, gesichert. 

Es konnten bisher diverse regionale und landesweite Pro- 
jekte organisiert werden (2.B. Anti-Dosen-Aktion, landes- 
weiter Jugend-Umweltkongreß). Darüber hinaus wurden 
aber auch länderübergreifende Projekte wie ein Jugend-Um- 
weltwettbewerb und internationale Veranstaltungen wie die 
Sternradtour zum Umweltfestival „Auftakt" organisiert. 
Zur  Zeit laufen einige internationale Projekte, wie das 
„Euro-Nature-Bildarchiv", die „Jugend-Umwelt-Medien- 
werkstatt" und das „Umwelt-Mobil". 

Der Verein ist Trägerverein für zwei Jugend-Umwelt-Pro- 
jektwerkstätten in Lübeck und in Bad Oldesloe. Nach der 
Satzung des Vereins ist es erklärtes Ziel, Bildungseinrich- 
tungen wie dieses Projekt umzusetzen. 

Auch bei der ökologischen Sanierung von Gebäuden konn- 
ten im Rahmen der Einrichtung des Initiativenhauses Bad 
Oldesloe bereits Erfahrungen gesammelt werden. 

Der Raumbedarf 

Naturschutzstation 

Für die Aufgaben der Naturschutzstation selber entsteht ein 
relativ geringer Raumbedarf, sie profitiert aber auch von 
den Möglichkeiten, die ein Tagungshaus, ökologisches 
Wohnprojekt und Wirtschaftsbetriebe bieten. Es reichen 
also ca. 30 m2 für ein Büro sowie die Mitnutzung der Bi- 
bliothek, Tagungsräume und anderer Einrichtungen, die das 
Projekt bietet. Darüber hinaus benötigt die Naturschutzsta- 
tion vor allem Außengelände, wo exemplarisch Naturschutz 
demonstriert werden kann. Es werden natürlich auch noch 
Unterkünfte für die Mitarbeiter der Naturschutzstation 
benötigt, da diese direkt vor Ort  wohnen sollten, um so im- 
mer ansprechbar zu sein. 

Natur-Erlebnis-Station 

Die Natur-Erlebnis-Station ist eine notwendige Ergänzung 
der Naturschutzstation und es wird in der Praxis sicher 
auch vielfältige Verzahnungen geben. Sie benötigt ein Ta- 
gungshaus mit Unterbringungsmoglichkeiten für mindestens 
30 Personen, sowie Tagungsräume, Bibliothek und eine 
Küche. Es werden also ca. 300 m2 benötigt. 

Im Außengelände können sich der Bedarf der Naturschutz- 
Station und der Natur-Erlebnis-Station gut ergänzen. 
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Ökologisches Wirtschaften 

Der hierfür nötige Raurnbedarf ist vor allem in Form von 
Werkstätten und Büroflache gegeben. Dieser Bereich muß 
sich an den räumlichen Gegebenheiten und dem Raumbe- 
darf der anderen I'rojekthereiche orientieren und einglie- 
dern. Insgesamt erwarten wir einen Raumbedarf von ca. 
100 m'. 

Ökologisclies Wohnen 

Dieser Bereich sollte getrennt von den öffentlichen Berei- 
chen sein, ist aber für die Verwirklichung des Gesamtpro- 
jektes von entscheidender Bedeutung. Da wir damit rech- 
nen, daß wir für die dauerhafte Betreuung aller Bereiche ca. 
7 Personen + 5 Praktikanten benötigen, müssen also minde- 
stens 12 Personen untergebracht werden können. Hierfür 
werden wir insgesamt drei Wohnungen einrichten, wobei 
eine als WG genutzt werden soll. 

Beispielobjekt Naturschutzstation „Travetal" 

Konkretes Objekt 

Nun folgt eine beispielhafte Planung für ein konkretes Ob- 
jekt, da sich dieses Objekt als zu teuer herausgestellt hat 
sind die Planungen zwar hinfallg, sie sollen Ihnen aber bei- 

spielhaft zeigen, wie die konkrete Umsetzung aussehen 
könnte. 

Die zur Zeit zum Verkauf stehende Wassermühle im Trave- " 
tal wäre für die Einrichtung einer Naturschutzstation nach 
dem vorliegenden Konzept hervorragend geeignet. Sie ist 
wegen ihrer Lage mitten in der Natur geradezu prädestiniert 
für die Einrichtung einer Naturschutzstation. Auch die Re- 
gion der Traveniederung insgesamt wäre für solch eine Ein- 
richtung gut geeignet. 

Neben der Lage ist auch die Größe des Gebäudes genau pas- 
send für unsere Vorstellungen. Angrenzende Gebäude bie- 
ten auf Dauer auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. Das 
Haus wurde schon nach ökologischen Gesichtspunkten teil- 
weise saniert (Lehmbau, Dämmung durch Isoflock, Kom- 
posttoilette, Sumpfklärbeet und Holzheizung, um nur die 
wichtigsten Elemente zu nennen). Dies bietet für die Natur- 
schutz- und Bildungsarbeit viele wertvolle Ansatzpunkte. 
Auch die Aufteilung in Wohnbereich und Tagungsbereich ist -- 
genau für dieses Konzept passend. Der Tagungshausteil ent- 
spricht unseren (im Konzept genannten) Vorstellurigen für 
die Natur-Erlebnis-Station. 

Die dazugehörigen Ländereien sind schon teilweise mit Na- 
turschutzauflagen belegt und werden nach einem auf den 
Naturschutz abgestimmten Nutzungsplan bewirtschaftet. 
Auch in der Umgebung befinden sich weitere aus Natur- 
schutzsicht interessante Flächen, auf denen sich teilweise 
der Naturschutzbund engagiert, mit dem eine enge Zusam- 
menarbeit besteht. 

Die Vorbesitzer hatten auch angestrebt, die Wassermühle zu 
einem Tagungshaus umzubauen. Leider mußten sie aus ver- 
schiedenen Gründen das Projekt aufgeben und geben uns 
freundlicherweise als Käufer den Vorzug vom anderen Inter- 
essenten. 

Das Gebäude konnte auch noch nicht ganz fertiggestellt 
werden und es sind vor allem noch einige bauliche Maßnah- 
men im Bereich Feuerschutz, die Unterkünfte fur die Grup- 
pen und die komplette Einrichtung zu finanzieren und zu 
verwirklichen. 

Finanzierung 

Wir glauben, daß sich die Einrichtung der Naturschutzsta- 
tion nach einer Anlaufphase rechnen kann und sich natür- 
lich auf Dauer für den Naturschutz insgesamt rechnet, denn 
wo Bürgerengagenemt aktiviert wird, spart der Staat, und es 
kommt zu nachhaltigeren Ergebnissen. Folgendermaßen ist 
die Finanzierung geplant: 

Gebäude 
Kauf wird durch Zuschüsse, Kredite und Eigenmittel 
finanziert 
Andere Möglichkeit: ein in Besitz der Landesregierung 
oder anderer Institutionen befindliches Haus wird für 
die Realisierung der Naturschutzstation zur Verfügung 
gestellt 
oder das Land bzw. die Stiftung Naturschutz kauft das 
Gebäude 
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oder ein vergleichbares Objekt für die Nutzung als Na- 
turschutzstation im Sinne dieses Konzeptes. 
Als Kaufpreis für dieses Beispielprojekt wird 
1.000.000,- DM veranschlagt. Billigere Gebäude wür- 
den einen entsprechend höheren Renovierungsauf- 
wand bedeuten, wodurch Kosten in ähnlicher Höhe 
entstehen würden. 

Renovierung und Einrichtung 
Spenden und Fördergelder an den Träger (Jugendbau- 
stätten-Förderung; Ikeastiftung; Umweltlotto; Stiftung 
Jugendmar ke; Sachspenden Baufirmen) 
Sachspenden, Sponsoring 
Es werden ca. 500.000,- DM veranschlagt. 

Dauerfinanzierung 
Einnahmen bei Veranstaltungen (2.B. Getränkever- 

kauf, Eintritt), Anzeigen in Veröffentlichungen (2.B. 
Seminarprogramm), Direktvermarktung von Lebens- 
mitteln oder anderer Zweckbetriebsprodukte. 
Die ökologischen Betriebe sollen den erwirtschafteten 
Uberschuß in das Projekt stecken, dafür erhalten sie 
Unterstützung in Form von Werbung und günstiger 
Unterkunft. 
Seminarbetrieb im Rahmen der Natur-Erlebnis-Sta- 
tion. Die Vermietung des Tagungshauses soll auch zur 
Finanzierung des Gesamtprojektes beitragen (siehe Fi- 
nanzierungsplan). 
Für die Dauerfinanzierung rechnen wir mit einem jähr- 
lichen Betrag von Ca. 100.000,- bis 130.000,- DM als 
Unkosten für die Räumlichkeiten, zur Abzahlung von 
Krediten und für Praktikantengehälter. 
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